
Nach rund 1 ½-jähriger Bauzeit ist die Sanierung des Vereinshauses
in der Karlsbader Straße 14a nun erfolgreich abgeschlossen. Nach-
dem seit Herbst 2025 die Räume im Obergeschoss bereits genutzt
werden konnten, ist nun auch das Erdgeschoss wieder voll funkti-
onsfähig. 
Das Vereinshaus beher-
bergt neben den „festen“
Mietern wie die Kleider-
kammer und das Büro des
Vereins „Naturschutzver-
ein Grüne Aktion Westerz-
gebirge e.V.“ sowie der
„Initiativgruppe Frauen-
Mädchen-Treff Eibenstock
u. Umgebung e. V.“ auch
zahlreiche Nutzer wie die
Diakoniestation Eibenstock, die Volkssolidarität, die Skatgruppe
des ESV90, die AWO sowie das Augenmobil Mirantus. Die Räum-
lichkeiten können außerdem für Familien- und Firmenfeiern gemie-
tet werden. 
Wer Interesse an dem Vereinshaus hat: Ansprechpartner für Ver-
mietung ist die Bauverwaltung, Frau Gläser oder Herr Reiher.
Es stehen barrierefreie Räume in verschiedenen Größen und eine
voll ausgestattete Küche zur Verfügung. Auch einen kleineren Be-
ratungsraum können wir anbieten.
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Stadt Eibenstock mit ihren

Ortsteilen 

Blauenthal, Carlsfeld, Neidhardtsthal,

Oberwildenthal, Sosa, Weitersglas-

hütte, Wildenthal und WolfsgrünBürgerblatt mit amtlichen Informationen 

Eibenstock Blauenthal Carlsfeld Sosa Wildenthal



n Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

„Plötzlich und unerwartet …“ – so haben
es sicher viele wahrgenommen. Für alle,
die mich näher kennen, war es dies aber
nicht. Es gab mehrere Gründe für meine
Entscheidung, einen Antrag auf Verset-
zung in den Ruhestand zu stellen, über die
ich vielleicht später auch einmal sprechen
werde. Dass es so schnell ging, ist dem ge-
setzlichen Verfahren geschuldet. Wenn ei-
nem Ruhestandsantrag aus gesundheitli-
chen Gründen stattgegeben wird, endet
zum Ende des Monats der Entscheidung
unverzüglich das Beamtenverhältnis. Da
nicht absehbar war, ob und wann die Ent-
scheidung getroffen wird, konnte ich auch
keine klaren Aussagen dazu treffen. Auch
lag es mir fern, durch vage Andeutungen
eine große Verunsicherung zu erzeugen.
Insofern bedaure ich sehr, dass es dann
tatsächlich sehr plötzlich geschah.

Nun ist fast auf den Monat genau meine
36-jährige Zeit als Bürgermeister im
Dienst der Stadt Eibenstock zu Ende ge-
gangen. Dankbar blicke ich auf eine in-
tensive Zeit voller dramatischer Verände-
rungen und vielfältiger Entwicklungen zu-
rück, die unser Ort in dieser Zeit durchge-
macht hat. Viele damals noch sehr junge
Menschen haben sich aufgemacht, Ver-
antwortung zu übernehmen, um aus ei-
nem Gesellschaftssystem in eine neue Zeit
aufzubrechen. Demokratie zu leben und
Prozesse im Widerstreit der Meinungen zu
gestalten, hatten wir nicht gelernt. Erfah-
rungen gab es de facto nicht. Auch war es
für mich alles andere als leicht, meinen
über alles geliebten Beruf als Lehrer schon
nach wenigen Jahren aufzugeben und ei-
ne unbekannte Aufgabe mit unsicherer
Jobperspektive zu übernehmen. Nun sind
viele Jahre vergangen, in der ich Teil einer
Epoche sein durfte, in der man das Privileg
hatte, mitgestalten zu dürfen. Dem einen
oder anderen wird noch bewusst sein,
welche Ausgangssituation 1990 bestand.
Seien es die städtebauliche Situation, die
damalige Wohnungsnot oder auch die
wie ein Tsunami hereinbrechende Arbeits-
losigkeit – überall gab es große Probleme
zu lösen. Unser Ort hat heute einen bei-
spiellosen Wandel von einer reinen Indus-
trieprägung zu einem guten gewerblich-
touristischen Mix vollzogen. Dabei gab es
viele gute Erfolge, aber auch Dinge, die
nicht so gut gelungen sind. Heute sind wir
nun eine Gemeinde mit 9 Ortsteilen, die
sich freiwillig zusammengeschlossen ha-
ben und die ein gutes Beispiel für eine ge-
lungenes Zusammenwachsen verschiede-
ner Orte sind. Am Ende haben alle davon

profitiert und überall sind Projekte reali-
siert worden, die eine einzelne Gemeinde
allein niemals hätte stemmen können. 

Eibenstock in seiner Gesamtheit wird heu-
te von außen sehr positiv wahrgenom-
men. Dies hat vielerlei Gründe. Wir hatten
allen voran über Jahrzehnte hinweg einen
Stadtrat, der über Parteigrenzen hinweg
zielgerichtet und getreu dem Motto „Ein-
tracht innen – außen Frieden“, welches
über dem Südportal des Rathauses steht,
gehandelt hat. Und das sieht man unse-
rem Ort heute an. Dort, wo ständig Streit,
Prinzipiengezänk und Misstrauen herr-
schen, gibt es wenig Mut zur Innovation
bzw. Veränderung und dort kommt man
nicht voran. Mein erster Dank gilt daher
allen, die in dieser langen Zeit sich für die
kommunalpolitischen Aufgaben zur Ver-
fügung gestellt haben. Neben der allge-
meinen Entwicklung gibt es ein sehr reich-
haltiges kulturelles Leben in unserer Stadt,
das für unsere Größenordnung eine au-
ßergewöhnliche Vielfalt aufweist. Dies ist
den vielen engagierten Bürgerinnen und
Bürgern zu verdanken, die sich aktiv ein-
bringen und andere mitreißen. Sie alle ha-
ben nicht darauf gewartet, dass von au-
ßen jemand kommt, um bei uns Kultur
und Sport zu organisieren. Viele Men-
schen haben angepackt und mit Ideen-
reichtum Großartiges geschaffen, woran
wir uns immer wieder gerne erinnern wer-
den. Wir haben heute mehr als 60 Verei-
ne, 3 Ortsfeuerwehren, viele Kirchge-
meinden und auch nichtorganisierte
Gruppen, worauf alle stolz sein können.
Jedem einzelnen sei für sein Engagement
gedankt. Was wären wir aber als Ort ohne
Arbeit und Wertschöpfung? Wir haben
nach wie vor viele kleine und große Unter-
nehmen, freiberufliche Praxen sowie Insti-
tutionen und Verwaltungen im Ort, ohne
die alle Erfolge gar nicht möglich gewesen
wären. Deshalb möchte ich auch allen
Unternehmern und Mitarbeitern danken,
die mit ihrer fleißigen Arbeit dafür gesorgt
haben, dass wir nicht ausschließlich von
staatlichen Alimentierungen abhängig
waren, sondern durch deren Steuern fi-
nanzielle Spielräume für die Stadtentwick-
lung hatten. Dass wir heute schuldenfrei
sind, ist vor allem unserer örtlichen Wirt-
schaft zu verdanken. 

Wir alle können dankbar sein, dass Gott
seine Hand stets schützend über unsere
Stadt gehalten hat. In manch brenzliger
Situation haben wir Gebetserhörung er-
fahren. Im ersten Satz der Präambel unse-
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n Sprechzeiten

Stadtverwaltung Eibenstock

Rathaus, Rathausplatz 1

Telefon: 037752 57-0

n Bürgermeister

Nur nach Terminvereinbarung

Sekretariat    Telefon: 037752 57-112

E-Mail:        rita.misof@eibenstock.de

n Bauamt, Kämmerei und Sekretariat

Montag       9 bis 12 Uhr und 13 bis 14 Uhr

Dienstag      9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Donnerstag  9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Freitag         9 bis 12 Uhr 

n Haupt- und Standesamt, Bürgerbüro (Zi. 17)

Stadtkasse und Steuern

Dienstag      9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Donnerstag  9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Freitag         9 bis 12 Uhr nur nach Vereinbarung

Bürgerbüro

zusätzlich jeden 2. Samstag im Monat 

                   8 bis 12 Uhr

n Fundbüro Ordnungsamt Zi. 17

Montag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr

n Tourist-Service-Center Eibenstock

Dr.-Leidholdt-Straße 2, Tel. 037752 2244 

Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr und 

                   14 bis 16 Uhr

Samstag      geschlossen 

Sosa

n Bürgerbüro

Gemeindeamt, Hauptstraße 28

Telefon: 037752 8121

Dienstag      19 bis 12 Uhr

Donnerstag  14 bis 18 Uhr

n Ortsvorsteher

Donnerstag  16 bis 18 Uhr

Carlsfeld

n Touristinformation Carlsfeld

Carlsfelder Hauptstraße 58

Telefon 037752 2000 oder 2244

Freitag         9 bis 12 Uhr 

Sonstige

n Rentenberatung der Deutschen 

Rentenversicherung Bund

Antragsaufnahme – Kontenklärung – Formulare

Rainer Hillebrandt, Prof.-Dr.-Diekmann-Str. 40, 

08280 Aue, Tel. 0171 1418475 

Brief aus dem Rathaus
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Amtliche Bekanntmachungen

res Grundgesetzes heißt es: „Im Bewusst-
sein seiner Verantwortung vor Gott und
den Menschen, …“ In diesem Sinne habe
ich meinen Dienst für die Stadt Eibenstock
verstanden und hoffe, dem gerecht gewor-
den zu sein. Die schweren Fragen: „Was ist
Gemeinwohl?“ und „Was dient dem Ge-
meinwohl?“ sind in den tausendfachen
Entscheidungssituationen niemals einfach
zu beantworten. Sie sind aber der Kern des
Wahrnehmens von politischer Verantwor-
tung. Deshalb haben diese auch mir die ei-
ne oder andere schlaflose Nacht bereitet
und ich bin mir sehr wohl bewusst, auch
nicht immer richtig bei meinen Einschät-
zungen zu einzelnen Inhalten gelegen zu
haben. Insofern bitte ich um Nachsicht,
wenn dadurch Entwicklungen verhindert
oder gar Schaden entstanden ist. Ich bitte
um Verzeihung, wenn jemanden durch Ent-

scheidungen in Abwägung für das Gemein-
wohl ein Nachteil entstanden ist.

Ich danke allen, die mich auf dem Weg in
dieser langen Zeit begleitet und unterstützt
haben. Ich danke meiner Frau und meiner
Familie, die auf ein normales Privatleben
verzichten haben und immer hinter mir
standen. Ich danke allen, die offen für Ide-
en waren und die Initiative ergriffen haben.
Ich danke der städtischen Verwaltung für
das Mittragen bzw. Umsetzen aller Projekte
und Reformen. Denn nur durch eine Ver-
waltung, die mitzieht, kann am Ende auch
ein zählbares Ergebnis herauskommen.

Nun wird in 3 Monaten ein neuer Bürger-
meister gewählt. Dieser wird vor neuen,
nicht weniger schwierigen Herausforderun-
gen stehen. Die Zeit der vollen Fördertöpfe

ist vorbei. Die dramatisch divergierende Ent-
wicklung von Einnahmen und Ausgaben er-
fordern schwierige Entscheidungen und Mut
zu Veränderungen. Das Vergangene meiner
Arbeit darf keine Bürde sein für die Arbeit ei-
nes neuen Bürgermeisters. Man kann Ent-
scheidungen und Ergebnisse immer nur an-
hand der Bedingungen beurteilen, die zu der
Zeit herrschten, in denen sie getroffen und
erreicht worden sind. So wünsche ich der
neuen Führungsspitze im Eibenstocker Rat-
haus Mut, Entschlossenheit, Ideenreichtum,
Kraft und Gesundheit sowie Gottes reichen
Segen für seine Arbeit. Unterstützen Sie ihn
oder sie, so wie Sie mich unterstützt haben.
Möge Eibenstock auch weiterhin eine gute
Entwicklung nehmen.

Uwe Staab
Bürgermeister a. D.

n Bekanntmachung der Beschlüsse von der 15. ordentlichen Stadtratssitzung
am 26. Februar 2026

-ÖFFENTLICHER TEIL-

Beschluss-Nr. 166/15/26:
Der Stadtrat von Eibenstock bestätigt das Protokoll der 14. ordentli-
chen Stadtratssitzung vom 29. Januar 2026 in der vorliegenden Fas-
sung.
Abstimmungsergebnis: Ja: 14, Nein: 0, Enth.: 1

Beschluss-Nr. 167/15/26:
1. Der Stadtrat von Eibenstock stellt fest, dass im Zuge der Auslegung

zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026 keine Einwendungen vor-
liegen.

2. Der Stadtrat von Eibenstock beschließt die Haushaltssatzung der
Stadt Eibenstock für den Haushalt 2026 mit dem dazugehörenden
Haushaltsplan und seinen Anlagen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 13, Nein: 0, Enth.: 2

Beschluss-Nr. 168/15/26:
1. Der Stadtrat von Eibenstock beschließt die Wasserwehrsatzung der

Stadt Eibenstock gemäß Anlage 1 zur Beschlussvorlage-Nr. 002/26.
2. Die Bereitstellung von Gerät und Material gemäß Anlage 2 zur Be-

schlussvorlage-Nr. 002/26 ist durch den Bürgermeister im Zuge der
Erfüllung des Haushaltsplanes bis zum 31. Dezember 2027 umzu-
setzen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 15, Nein: 0, Enth.: 0

Beschluss-Nr. 169/15/26:
Der Stadtrat von Eibenstock beschließt:
1. Das Infrastrukturentwicklungsprojekt „Aktivzentrum Carlsfeld“ 

(2. BA) wird gemäß der in der Anlage zur Beschlussvorlage-Nr.
014/26 beigefügten Projektbeschreibung im Zuge der Ausreichung
der beantragten Fördermittel durchgeführt.

2. Die in der Anlage zur Beschlussvorlage-Nr. 014/26 beigefügte Pro-
jektbeschreibung ist verbindliche Grundlage zur Durchführung der
Maßnahme.

3. Für die Maßnahme ist über das Programm „GRW-Infra“ Antrag
auf Fördermittel zu beantragen. Eine Durchführung der Maßnah-

me erfolgt nur dann, wenn die beantragten Fördermittel bestands-
kräftig bewilligt sind.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12, Nein: 2, Enth.: 1

Beschluss-Nr. 170/15/26:
Der Stadtrat von Eibenstock beschließt:
1. Die Straßenbaumaßnahme „qualifizierte Deckensanierung/grund-

hafter Straßenbau in Eibenstock Weststraße/Uhdestraße“ wird ge-
mäß der in der Anlage beigefügten Entwurfsplanung durchgeführt.

2. Der in der Anlage zur Beschlussvorlage-Nr. 017/26 beigefügte La-
geplan und Regelquerschnitt ist Grundlage zur Durchführung der
Maßnahme.

Abstimmungsergebnis: Ja: 15, Nein: 0, Enth.: 0

Beschluss-Nr. 171/15/26:
Der Stadtrat von Eibenstock beschließt die Vergabe von zusätzlichen
Bauleistungen zur Maßnahme „Barrierefreie Umgestaltung des Ver-
einshauses Eibenstock zum sozialen Ort und Bürgertreff“, Nachtrag 3
zu Los 4 – Tischlerarbeiten an die Firma Tischlerei Thümmel, Inhaber
Felix Schramm, Ludwig-Jahn-Straße 10 a, 08309 Eibenstock zum An-
gebotspreis in Höhe von 6.023,65 EUR (brutto).
Abstimmungsergebnis: Ja: 15, Nein: 0, Enth.: 0

Beschluss-Nr. 172/15/26:
Der Stadtrat von Eibenstock beschließt:
1. Das Ziel einer treibhausgasneutralen Stadtverwaltung ist bis zum

Jahr 2045 zu erreichen.
2. Zur Zielerreichung ist durch das Energiemanagement ein Pro-

gramm/Konzept mit Umsetzungsschritten bis zum 31.10.2026 zu
erarbeiten.

3. Das Energiemanagement wird beauftragt, den Aufbau zu organi-
sieren und das kontinuierliche Controlling sicherzustellen. Dabei ist
„Kom.EMS zero“ zugrunde zu legen. Deshalb wird der Energiem-
anager im neuen, weiterführenden Projekt „Kom.EMS zero“ befri-
stet im Zeitraum vom 01.04.2026 bis 31.01.2029 weiterbeschäf-
tigt.
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4. Das Energiemanagement hat dazu ein Bilanzierungs- und Monito-
ringsystem für die treibhausgasneutrale Verwaltung zu etablieren
und in bereits bestehende Berichtsformen einzubetten. Der Sach-
stand zum Einführungsprozess und die Ergebnisse zur treibhaus-
gasneutralen Kommunalverwaltung sind regelmäßig öffentlich vor
dem Stadtrat zu präsentieren.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10, Nein: 5, Enth.: 0

Beschluss-Nr. 173/15/26:
Der Stadtrat von Eibenstock legt als Wahltermin für die Bürgermeister-
wahl den 14. Juni 2026 und für einen etwaigen zweiten Wahlgang den
5. Juli 2026 fest.
Abstimmungsergebnis: Ja: 15, Nein: 0, Enth.: 0

Beschluss-Nr. 174/15/26:
Der Stadtrat von Eibenstock wählt gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 KomWG
folgende Personen in den Gemeindewahlausschuss zur Durchführung
der Bürgermeisterwahl am 14. Juni 2026 durch Einigkeitsbeschluss:

1. Frau Kati Dietel                           Vorsitzende 
                                                      Gemeindewahlausschuss
2. Herrn Hagen Weidlich                 Stellvertretender Vorsitzender

3. Herrn Reiner Lautenschläger       1. Beisitzer
4. Herrn Rolf Baumgarten               Stellvertreter 1. Beisitzer
5. Frau Jaqueline Linkenheil            2. Beisitzer
6. Herrn Matthias Bauer                  Stellvertreter 2. Beisitzer.

Abstimmungsergebnis: Ja: 15, Nein: 0, Enth.: 0

-NICHTÖFFENTLICHER TEIL-

Beschluss-Nr. 176/15/26:
Der Stadtrat von Eibenstock hat die in der Haupt- und Finanzaus-
schusssitzung am 19. Februar 2026 festgelegte Nominierungsliste zur
Verleihung der Stadtpreise in den einzelnen Kategorien bestätigt.

Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmen-
enthaltungen
(Frau Dickescheid, Frau Benkert und Herr H. Roßbach nahmen wegen
Befangenheit an der Abstimmung nicht teil.)

Uwe Staab
Bürgermeister

n Bekanntmachung der 16. ordentlichen Sitzung des Stadtrates von Eibenstock 
Am Donnerstag, 26. März 2026, findet um 18:30 Uhr im Rathaus 
Eibenstock, Ratssaal, die 16. ordentliche Sitzung des Stadtrates von
Eibenstock statt.

n Tagesordnung:
-öffentlicher Teil-
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

und Beschlussfähigkeit
2. Bürgerfragestunde
3. Bestätigung des Protokolls der 15. ordentlichen Stadtratssitzung

vom 26. Februar 2026
4. Breitbandausbau envia TEL in Cluster 6
5. Jahresabschluss der Badegärten Eibenstock zum 31.08.2025 

(Vorlage-Nr. 024/26)
6. Beschluss über den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtab-

schlusses für das Haushaltsjahr 2026 (Vorlage-Nr. 025/26)
7. Vergabe Planungsleistung zur Erstellung einer Machbarkeitsstu-

die eines innerstädtischen Wärmenetzes im Quartier des Ortsteils
Sosa (Vorlage-Nr. 026/26)

8. Vergabe von Bauleistungen und Planungsleistungen zur Maßnah-
me „Barrierefreie Umgestaltung des Vereinshauses Eibenstock
zum sozialen Ort und Bürgertreff“, Nachtrag 1 zu Los 7 – Fliesen-
legerarbeiten (Vorlage-Nr. 027/26)

9. Information zum Bautenstand Baumaßnahme „Nutzungsände-
rung und Sanierung Stadtambulatorium zum Wohnhaus“

10. Vergabe von Leistungen Baumaßnahme „Nutzungsänderung
und Sanierung Stadtambulatorium zum Wohnhaus“ 
(Vorlage-Nr. 028/26, 029/26, 030/26, 031/26)

11. 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eibenstock
zum Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaikfreiflächenanla-
ge in Eibenstock, Flurstück 1313/9, Karlsbader Straße“ – Abwä-
gungsbeschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der Bürger und
Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Ent-
wurf vom 26. März 2025 (Vorlage-Nr. 020/26)

12. 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eibenstock in
der Fassung vom 11. September 2025 zum Bebauungsplan „Son-
dergebiet Photovoltaikfreiflächenanlage in Eibenstock, Flurstück
1313/9 Karlsbader Straße“ – Feststellungsbeschluss 
(Vorlage-Nr. 021/26)

13. Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaikfreiflächenanlage in
Eibenstock, Flurstück 1313/9, Karlsbader Straße“ – Abwägungs-
beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der Bürger und Be-
hörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf
in der Fassung vom 26. März 2025 (Vorlage-Nr. 022/26)

14. Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaikfreiflächenanlage in
Eibenstock, Flurstück 1313/9, Karlsbader Straße“ in der Fassung
vom 11. September 2025 – Satzungsbeschluss 
(Vorlage-Nr. 023/26)

15. Antrag der Bürgerinitiative Zukunft (H)Erzgebirge zur Änderung
des § 16 der Geschäftsordnung (Teilnahme an Sitzungen des
Stadtrates)

16. Informationen
17. Sonstiges

Prof. Dr. Alexander Hodeck
Stellvertretender Bürgermeister

n Sitzungsbekanntmachung des Gemeindewahlausschusses 
Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses findet am Dienstag, dem
17. März 2026, um 17:00 Uhr, in der Stadtverwaltung Eibenstock,
Zimmer 6, Rathausplatz 1, 08309 Eibenstock, statt.

n Tagesordnung:
1. Verpflichtung der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses
2. Bestellung der Schriftführer und der Hilfskräfte

3. Sonstiges

Der Gemeindewahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentli-
cher Sitzung. Der Zutritt ist jedermann gestattet.

Kati Dietel
Vorsitzende Gemeindewahlausschuss

Amtliche Bekanntmachungen
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n Öffentliche Bekanntmachung der Wahl und Aufforderung zur Einreichung von
Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters am Sonntag, 14. Juni 2026, und
für einen etwaigen zweiten Wahlgang am 5. Juli 2026 in der Stadt Eibenstock

Gemäß § 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Freistaat Sach-
sen (Kommunalwahlgesetz - KomWG) und § 1 der Sächsischen Kom-
munalwahlordnung (SächsKomWO) ergeht folgende Bekanntma-
chung mit ergänzenden Hinweisen:

1. Wahltag und eventueller zweiter Wahlgang
Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, dem 14. Juni 2026, in der
Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr, statt. 
Der etwaige zweite Wahlgang findet am 5. Juli 2026, in der Zeit von
8:00 Uhr bis 18:00 Uhr, statt.
Zu wählen ist der Bürgermeister der Stadt Eibenstock. Die Stelle wird
hauptamtlich besetzt.

2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahlen
frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und spätestens am
Donnerstag, dem 9. April 2026, bis 18:00 Uhr, bei der Vorsitzenden
des Gemeindewahlausschusses, Stadt Eibenstock, Rathausplatz 1,
08309 Eibenstock, einzureichen
Wahlvorschläge können von Parteien, Wählervereinigungen und auch
von Einzelbewerbern eingereicht werden (§ 41 Absatz 1 Satz 1
KomWG). Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten.
Wahlvorschläge für die erste Wahl gelten auch für den etwaigen zwei-
ten Wahlgang, sofern sie nicht bis zum 19. Juni 2026, 18:00 Uhr, zu-
rückgenommen oder nach Maßgabe des § 44 a Absatz 2 Nummer 2
KomWG geändert werden.
Die erstmalige Einreichung neuer Wahlvorschläge zum zweiten Wahl-
gang ohne vorangegangenen Wahlvorschlag zur ersten Wahl ist nicht
zulässig.

3. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorschrif-
ten aufzustellen. Sie müssen den Bestimmungen über Inhalt und Form
der Wahlvorschläge in §§ 6 a bis 6 e, § 41 KomWG und § 16 Sächs-
KomWO entsprechen. Dem Wahlvorschlag sind die in § 16 Absatz 3
SächsKomWO genannten Unterlagen beizufügen:
– Erklärung des Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvor-

schlag unwiderruflich zustimmt und nicht für dieselbe Wahl in ei-
nem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist,

– Bescheinigung der zuständigen Gemeinde über die Wählbarkeit
des Bewerbers,

– Ausfertigung der Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterver-
sammlung zur Bewerberaufstellung einschließlich der dazugehöri-
gen Versicherung an Eides statt,

– im Falle der Anwendung von § 6 c Absatz 1 Satz 4 KomWG eine
von dem für den Landkreis oder die Gemeinde zuständigen Vor-
stand oder sonst Vertretungsberechtigten der Partei oder mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigung unterzeichnete, schrift-
liche Bestätigung, dass die Voraussetzungen für dieses Verfahren
vorlagen,

– beim Wahlvorschlag einer nichtmitgliedschaftlich organisierten
Wählervereinigung für jeden Unterzeichner des Wahlvorschlages
eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde über sein Wahlrecht.

Wählbar zum Bürgermeister sind Deutsche im Sinne des Artikels 116
des Grundgesetzes und Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bewerber
müssen die allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für die Beru-
fung in das Beamtenverhältnis erfüllen; hierzu wird auch auf § 49 Ab-
satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
verwiesen.

Nicht wählbar für das Amt eines hauptamtlichen Bürgermeisters ist,
wer das 65. Lebensjahr vollendet hat.
Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über Bewerberaufstel-
lungen und Zustimmungserklärungen sind in der Stadtverwaltung Ei-
benstock, Zimmer 16, Rathausplatz 1, 08309 Eibenstock, während der
allgemeinen Sprechzeiten erhältlich.

4. Unterstützungsunterschriften
Jeder Wahlvorschlag muss gemäß § 6 b Absatz 1 KomWG von 60 zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung des Wahlvorschlages Wahlberechtigten,
die nicht Bewerber des Wahlvorschlages sind, unterschrieben sein (Un-
terstützungsunterschriften).
Die Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des Wahl-
vorschlages bei der Stadtverwaltung Eibenstock, Zimmer 17, Rathaus-
platz 1, 08309 Eibenstock, während der Sprechzeiten und bis zum 
9. April 2026 bis 18:00 Uhr geleistet werden. Für die Leistung der Un-
terstützungsunterschrift ist die elektronische Form ausgeschlossen.
Die Wahlberechtigten haben sich auf Verlangen auszuweisen. Wahlbe-
rechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körperlichen Zustandes we-
gen, die Unterzeichnung durch Erklärung vor einem Beauftragten der
Verwaltung ersetzen wollen, haben dies bei der Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses spätestens bis zum 2. April 2026 schriftlich zu
beantragen; dabei sind die Hinderungsgründe glaubhaft zu machen.
Der Wahlvorschlag einer Partei, die im Sächsischen Landtag aufgrund ei-
genen Wahlvorschlages vertreten ist, oder seit der letzten regelmäßigen
Wahl im Stadtrat vertreten war, bedarf keiner Unterstützungsunterschrif-
ten. Dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer Wählervereini-
gung, wenn er von der Mehrheit der für die Wählervereinigung Gewähl-
ten, die dem Stadtrat zum Zeitpunkt der Einreichung angehören, unter-
schrieben ist. Darüber hinaus bedarf auch ein Wahlvorschlag keiner Un-
terstützungsunterschriften, der als Bewerber den Amtsinhaber enthält.

5. Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von 
Wahlvorschlägen

Indem die Wahlbewerberinnen/Wahlbewerber im Rahmen der Auf-
stellungsversammlung der Versammlungsleiterin/dem Versammlungs-
leiter die für die Erstellung des Wahlvorschlags (Anlage 16 zur Sächs-
KomWO) notwendigen personenbezogenen Daten mitteilen, die Zu-
stimmungserklärung (Anlage 17 zur SächsKomWO) und – soweit sie
Bürgerinnen/Bürger anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
sind – eine Versicherung an Eides statt gemäß § 6 a Absatz 3 KomWG
abgeben, entstehen für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw.
Wählervereinigung aktive datenschutzrechtliche Hinweispflichten
nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung. Es wird empfoh-
len, der Wahlbewerberin/dem Wahlbewerber im Rahmen der Aufstel-
lungsversammlung ein standardisiertes Merkblatt entsprechend dem
Musterformular 1 unter 
https://www.datenschutz.sachsen.de/informationspflichten 
auszuhändigen.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Zustimmungserklärung trotz ei-
ner eventuellen datenschutzrechtlichen Geltendmachung der Berichti-
gung und Löschung materiell-rechtlich weiter gültig bleibt (§ 6 a Ab-
satz 2 Satz 2 KomWG).

Eibenstock, 13. März 2026

Prof. Dr. Alexander Hodeck
Stellvertretender Bürgermeister
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n Wasserwehrsatzung der Stadt Eibenstock
Aufgrund des § 85 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG)
vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist,
und der §§ 4 Abs. 1 Satz 4, 10 Abs. 4 und 124 Abs. 1 der Sächsischen
Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62, die zuletzt durch Artikel 15 des
Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist,
hat der Stadtrat von Eibenstock mit Beschluss vom 26. Februar 2026
folgende Satzung erlassen:

§ 1 Geltungsbereich
(1) Die Stadt Eibenstock richtet einen Wasserwehrdienst ein.
(2) Wasserwehr im Sinne dieser Satzung schließt alle Maßnahmen ein,

zu denen die Stadt nach § 84 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG)
verpflichtet ist, insbesondere die Gefahren durch Hochwasser und
Eisgang in ihrem Gebiet, soweit dies im öffentlichen Interesse ge-
boten ist. Dazu gehört auch die Teilnahme am Hochwassernach-
richten- und Alarmdienst nach der Verordnung des Sächsischen
Staatsministeriums für Umwelt- und Landwirtschaft über den
Hochwassernachrichten- und Alarmdienst im Freistaat Sachsen
(HWNAVO) und der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.

§ 2 Aufgaben des Wasserwehrdienstes
(1) Die Stadt trifft zur Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und

Eisgang die erforderlichen personellen, sachlichen und organisato-
rischen Maßnahmen (Wasserwehrdienst). Sie hält technische
Mittel (insbesondere Hochwasser - Materiallager) bereit, klärt die
Bevölkerung über Hochwassergefahren auf und warnt entspre-
chend der festgelegten Alarm- und Einsatzpläne.

(2) Für die Gewässer auf dem Gemeindegebiet der Stadt Eibenstock
und für die Geltungsbereiche der Hochwassermessmeldepegel sind
beim Überschreiten der Richtwasserstände der jeweiligen Alarm-
stufe oder bei Ausrufung durch die untere Wasserbehörde in der
Regel die in Ziffer VII VwV HWMO vorgesehenen Maßnahmen
und Handlungen erforderlich:
a) Alarmstufe 1: 

Meldedienst
– ständige Beobachtung der meteorologischen und hydrolo-

gischen Lage und Beurteilung der Entwicklungstendenzen
– Überprüfung des besonderen Alarm- und Einsatzplanes so-

wie der Informations- und Meldewege und der technischen
Einsatzbereitschaft.

b) Alarmstufe 2: 
Kontrolldienst (zusätzlich zu Alarmstufe 1)
– tägliche periodische Kontrolle der Gewässer, Hochwasser-

schutzanlagen, gefährdeten Bauwerke und Ausuferungsge-
biete

– Weiterleitung von Informationen über Gefährdung sowie
Alarmierung der zuständigen Einsatzkräfte und erste Hoch-
wasserabwehrmaßnahmen

– Herstellung der Arbeitsbereitschaft und Überprüfung der
Einsatzbereitschaft bei den Teilnehmern am Hochwasser-
nachrichten- und Alarmdienst

– Beseitigung von Abflusshindernissen entsprechend den Zu-
ständigkeiten.

c) Alarmstufe 3:
Wachdienst (zusätzlich zu Alarmstufen 1 und 2) - Vorbereitung
der aktiven Hochwasserbekämpfung durch
– ständigen Wachdienst an Gefahrenschwerpunkten, insbe-

sondere Brücken und gefährdete Straßenabschnitte sowie
Wasserläufe und wasserwirtschaftlichen Anlagen

– vorbeugende Sicherungsmaßnahmen an Gefahrenstellen
und Beseitigung örtlicher Gefährdungen und Schäden

– Einrichtung von Einsatzstäben an Schwerpunkten der
Hochwasserabwehr und Schaffung spezieller Nachrichten-
verbindungen

– Auslagerung von Hochwasserschutzmaterialien an bekann-
te Gefahrenstellen

– Anforderung, Vorbereitung und Bereitstellung weiterer
Kräfte und Mitarbeiter zur aktiven Hochwasserabwehr

– bei tendenziell steigendem Wasserstand ist Katastrophen-
voralarm auszulösen, wenn zu erwarten ist, dass der Richt-
wasserstand der Alarmstufe 4 erreicht wird.

d) Alarmstufe 4: 
Hochwasserabwehr (zusätzlich zu Alarmstufen 1 bis 3)
– aktive Bekämpfung bestehender Hochwasser- und Eisge-

fahren sowie Gefahren für das Leben, die Gesundheit, die
Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen
und für bedeutende Sachwerte

– Beseitigung von Schäden
– ggf. Vorschlag an den Bürgermeister, die Auslösung von Ka-

tastrophenalarm beim Landkreis zu beantragen.
(3) Die Stadt Eibenstock hat gemäß § 3 Abs. 7 Nr.1 HWNAVO und Zif-

fer XI VwV HWMO für die Alarmierung und den Einsatz Alarmie-
rungsunterlagen zu erstellen. Die Alarmierungsunterlagen enthal-
ten u. a. den Hochwasseralarm- und Einsatzplan sowie Verzeich-
nisse der zu informierenden Unternehmen der kritischen Infrastruk-
tur und Verzeichnisse der Dritten im Sinne von § 2 Nr. 11 Buchst. c
HWNAVO. Die Alarmierungsunterlagen sind laufend zu aktualisie-
ren.

(4) Die Aktualisierung ist den im Hochwasseralarm- und Einsatzplan
genannten Personen bekannt zu geben.

(5) Die Stadtverwaltung stellt darüber hinaus einen Organisationsplan
für den Wasserwehrdienst auf, der mindestens folgende Angaben
enthält:
a) die Beschreibung und Bezeichnung der Gewässer
b) den Verantwortlichen, seinen Stellvertreter und die Freiwilligen

Feuerwehren
c) die Art der Alarmierung
d) den Versammlungsort
e) die Ablösung und Versorgung
f) die Lagerorte der Hochwasserbekämpfungsmittel
g) das Verzeichnis der Hochwasserbekämpfungsmittel
h) die Nachrichtenübermittlung.
Der Organisationsplan ist öffentlich bekannt zu machen.

(6) Beschäftigte der Stadtverwaltung sowie Angehörige der Freiwilli-
gen Feuerwehr, die im Einsatzfall Aufgaben des Wasserwehrdien-
stes wahrnehmen, nehmen an Fortbildungsmaßnahmen und an
Übungen teil.

(7) Wer ein Hochwasserereignis bemerkt, durch das Menschen oder
erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist verpflichtet, unverzüglich
die Stadtverwaltung, die Feuerwehr oder die Polizei zu benachrich-
tigen.

§ 3 Zuständigkeit
(1) Zur Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und Eisgang im

Stadtgebiet ist der Bürgermeister zuständig. Er ruft den Einsatzfall
für den Wasserwehrdienst aus und bestimmt den Leiter des Einsat-
zes und erklärt den Einsatzfall für beendet. Er kann diese Aufgabe
auf einen Dritten übertragen. 
Über eingeleitete Maßnahmen wird die untere Wasserbehörde um-
gehend informiert (§ 3 Abs. 7 Nr. 5 HWNAVO). Bei der Gefahren-
abwehr gewonnene Erkenntnisse über extreme Gefährdungen an
Fließgewässern, insbesondere Verklausung, Eisbildung und Eisauf-
bruch, sind an das Landeshochwasserzentrum und die untere Was-
serbehörde zu übermitteln (§ 3 Abs. 7 Nr. 4 HWNAVO).

(2) Der Leiter des Einsatzes nimmt die Befugnisse und Aufgaben der
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Stadt am Einsatzort wahr und leitet nach den Weisungen des Bür-
germeisters die Maßnahmen der Wasserwehr am Einsatzort.

§ 4 Verfahren zur Aufstellung des Wasserwehrdienstes
(1) Der Bürgermeister kann zu Maßnahmen der Wasserwehr heranzie-

hen:
a) die Freiwillige Feuerwehr
b) die zur Mitwirkung im Katastrophenschutz verpflichteten Hilf-

sorganisationen
c) Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

(2) Bei der Erfüllung vordringlicher Aufgaben in Notfällen, wenn die ei-
genen Mittel der Stadt hierfür nicht ausreichen, können:
d) die Einwohner und
e) die Grundstücksbesitzer und Gewerbetreibenden i. S. d. § 10

Abs. 3 SächsGemO
gemäß § 10 Abs. 4 SächsGemO zu Maßnahmen des Wasserwehr-
dienstes herangezogen werden.

(3) Bei der Auswahl der in Abs. 2 Buchstabe d) bis e) genannten Perso-
nen orientiert sich die Stadt Eibenstock an der zur Gefahrenabwehr
voraussichtlich erforderlichen Personalstärke des Wasserwehrdien-
stes. Die vom Hochwasser direkt Betroffenen sollen vorrangig her-
angezogen werden. Die Herangezogenen bilden die Wasserwehr.

(4) Die zur Dienstleistung im Wasserwehrdienst heranzuziehenden
Personen nach Abs. 2 Buchstabe d) bis e) erhalten einen Bescheid
der Stadt Eibenstock (Heranziehungsbescheid), der Folgendes ent-
halten muss:
a) Beginn und Ende der Dienstpflicht
b) Art der Dienstpflicht im Sinne des § 5 Abs. 1
c) Versammlungsort im Falle der Alarmierung
d) die während des Dienstes in der Wasserwehr zu beachtenden

Pflichten
e) Rechtsbehelfsbelehrung.

(5) Der Bescheid soll für sofort vollziehbar erklärt werden und außer-
dem eine Belehrung über die Folge von Zuwiderhandlungen gegen
die Satzung und den Heranziehungsbescheid enthalten. Von einem
schriftlichen Heranziehungsbescheid kann abgesehen werden,
wenn schriftliche Benachrichtigungen die rechtzeitige Ergreifung
von Abwehrmaßnahmen verhindern oder verzögern würden. Der
Heranziehungsbescheid ist nachträglich zuzustellen.

(6) Die Hilfeleistung kann nur verweigern, wer das 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat oder wer durch Hilfeleistung eine unzu-
mutbare gesundheitliche Schädigung befürchten oder übergeord-
nete Pflichten verletzen müsste. Jugendliche, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, dürfen nur außerhalb der Gefah-
renzone zur Hilfeleistung herangezogen werden.

(7) Handlungen der nach Abs. 1 und 2 zu Maßnahmen der Wasser-
wehr Herangezogenen und Handlungen von Personen, die mit Ein-
verständnis der Stadt unaufgefordert Hilfe leisten, werden der
Stadt zugerechnet. Die Hilfe leistenden Personen unterstehen für
die Dauer und im Rahmen ihres Einsatzes der Weisungsbefugnis
des Bürgermeisters oder der von ihm beauftragten Person (§ 85
Abs. 2 Satz 3 SächsWG).

(8) Den Mitgliedern der Wasserwehr werden interne Schulungen an-
geboten, um reibungslose Abläufe sicherzustellen.

(9) Ein temporäres Rufbereitschaftssystem zur ständigen Einsatzbereit-
schaft soll lageabhängig eingerichtet werden.

§ 5 Heranziehung/sonstige Befugnisse
(1) Die nach § 4 Abs. 2 Buchstabe d) und e) herangezogenen Personen

können verpflichtet werden, mitzuarbeiten (Handdienste)
und/oder Transportleistungen (Spanndienste) zu erbringen. Eine
Stellvertretung ist zulässig. Bei Handdiensten kann das Mitbringen
von geeigneten Geräten, bei Spanndiensten das Bereitstellen von
geeigneten Fahrzeugen und Treibstoffen verlangt werden.

(2) Für die Inanspruchnahme der Fahrzeuge, Transportmittel und Ge-
rätschaften leistet die Stadt den Eigentümern und Besitzern auf An-

trag Entschädigung. Für herangezogene Personen gelten für die
Dauer ihrer Hilfeleistung die § 60 Abs. 5 i. V. m. §§ 62 und 63 Abs.
2 SächsBRKG und § 21 SächsGemO. Danach haben die zur Dienst-
leistung im Wasserwehrdienst Herangezogenen Anspruch auf Er-
satz ihrer notwendigen Auslagen und ihres Verdienstausfalls.

(3) Die nach § 4 Abs. 2 Buchstabe d) und e) Herangezogenen können
beantragen, ihre Pflichten (Hand- und/oder Spanndienste) gegen
Zahlung eines angemessenen Geldbetrages abzulösen. Die Stadt-
verwaltung kann die Ablösung in Geld zurückweisen, wenn die
Mitwirkung auf keine andere Weise, auch nicht durch bezahlte Ar-
beitskräfte, erbracht werden kann. Die Höhe der Ablöse richtet sich
nach den zu erwartenden Ausfallkosten, die die Stadt Eibenstock
hätte, wenn die festgesetzten Verpflichtungen durch bezahlte Ar-
beitskräfte oder Transportunternehmen erfüllt werden müssten.

(4) Die Vollstreckung der Heranziehung zu den Pflichten nach Abs. 2
richtet sich nach dem Sächsischen Verwaltungsvollstreckungsge-
setz (SächsVwVG).

(5) Für Schäden an beweglichen und unbeweglichen Sachen, die durch
Maßnahmen der Wasserwehr verursacht wurden, leistet die Stadt Ei-
benstock eine angemessene Entschädigung, soweit der Geschädigte
nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. Die Stadt Eiben-
stock haftet nicht, soweit der Schaden durch Maßnahmen verursacht
worden ist, die zum Schutz der Person, der Hausbewohner oder des
Vermögens der Geschädigten getroffen worden sind. Ein entgange-
ner Gewinn wird nicht ersetzt. Die Stadt Eibenstock haftet nicht für
unrechtmäßig errichtete und unrechtmäßig bestehende Anlagen.

§ 6 Hochwassernachrichten- und Alarmdienst
(1) Die Stadtverwaltung Eibenstock sendet unverzüglich nach Eingang

einer Hochwassereilbenachrichtigung eine Empfangsbestätigung
an das Landeshochwasserzentrum (§ 5 Abs. 2 S. 1 HWNAVO). Sie
informiert sich fortlaufend über die vom Landeshochwasserzen-
trum eingegangenen Hochwassernachrichten sowie aus allen an-
deren ihr zugänglichen Quellen (insbesondere Informationsplatt-
form des Landeshochwasserzentrums, § 8 Abs. 2 HWNAVO und
Ziff. IX. VwV HWMO).

(2) Die Stadtverwaltung unterrichtet unverzüglich die Öffentlichkeit
im betroffenen Stadtgebiet über die Hochwassergefahr, insbeson-
dere die Besitzer oder Eigentümer gefährdeter Grundstücke, Ge-
bäude und Anlagen, die Betreiber von Baustellen und die Einrich-
tungen, die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung zuständig sind, (§ 3 Abs. 7 Nr. 3 HWNAVO).
Nach Mitteilung durch das Landeshochwasserzentrum unterrichtet
sie zudem unverzüglich diejenigen Dritten, die den Empfang der
Hochwassereilbenachrichtigung nicht gegenüber dem Landes-
hochwasserzentrum bestätigt haben.

(3) Die Unterrichtung erfolgt auf der Grundlage eines mit der unteren
Wasserbehörde abgestimmten Zustellungsplans (§ 3 Abs. 7 Nr. 2
HWNAVO).

§ 7 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig nach § 124 Abs. 1 Nr. 2 SächsGemO handelt, wer

vorsätzlich oder fahrlässig
a) bei einer Heranziehung nach § 4 Abs. 2 Buchstabe d) und e)

seiner Verpflichtung nach § 5 Abs. 1 nicht nachkommt
b) seiner Pflicht nach § 5 Abs. 6 nicht nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 1.000,00 EUR
geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 124 Abs. 4 SächsGemO i. V. m.
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die
Stadt Eibenstock.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wasserwehrsatzung der Stadt Eibenstock
vom 14. April 2005 außer Kraft.
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Eibenstock, 27. Februar 2026

Uwe Staab
Bürgermeister

n Bekanntmachungsanordnung gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften kann gegen die-
se Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr
geltend gemacht werden. Es sei denn, dass
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der Jahresfrist:

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenü-
ber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht wor-
den ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese Verletzung
geltend machen. 

Stadtverwaltung Eibenstock

n Stadtreinigungstag am 18. April 2026
Auch in diesem Jahr soll es wieder einen
Stadtreinigungstag geben, um unsere Ortstei-
le nach dem Winter wieder in einen sauberen
und ordentlichen Grundzustand zu versetzen.
Der Stadtreinigungstag im vergangenen Jahr
war ein großer Erfolg und soll nun als feste
Tradition alljährlich weitergeführt werden. 
Der Stadtreinigungstag 2026 soll am Sams-
tag, 18. April 2026, in der Zeit von 9 Uhr bis
12 Uhr stattfinden. Für diesen Zeitraum sind
folgende Aufgabenschwerpunkte vorgese-
hen:
1. Reinigung von Fußsteigen und Schnittge-

rinnen gemäß der Straßenreinigungssat-
zung durch die jeweiligen Grundstücksei-
gentümer.

2. Reinigung der öffentlichen Anlagen in den
Ortsteilen durch freiwillige ehrenamtliche
Bürger der Stadt.

Für die Reinigung der Fußsteige und Schnitt-
gerinne wird der Bauhof der Stadt Eibenstock
für den Abtransport des Straßenkehrichts zur
Verfügung stehen. Die Hauseigentümer sind
angehalten, den Straßenkehricht in Häufen
zusammenzuführen und sich dazu gegensei-
tig abzustimmen. Der Bauhof wird dann ab
Mittag und natürlich dann auch in der darauf-
folgenden Woche die Straßenkehrichthäufen
nach und nach abtransportieren. 
Für die Reinigungsaufgaben in den öffentli-
chen Anlagen werden Freiwillige gesucht, die
sich der Aufgabe des Einsammelns des Mülls
bzw. von Kehraufgaben einschließlich des Ab-
rechnens der Rasenflächen widmen. Für die
einzelnen Ortsteile sind hierzu folgende Ein-
zelanlagen vorgesehen:

n Ortsteil Eibenstock
– Platz des Friedens und angrenzende öf-

fentliche Bereiche
– Oberschule, Parkplatz Kirche, Rathaus-

park, Hecke Bolzplatz
– Bereich Marktplatz/Brühl
– Bodopark und Außenanlage Kulturzentrum
– ostplatz, Stadtpark
– Skaterplatz und Panzerwendeplatz
– Bereich Bühlturm

n Ortsteil Wildenthal
– Parkplatz und Grünanlage Drechslerweg
– Park Wildenthal
– Parkplatz Skihang und Bolzplatz

n Ortsteil Carlsfeld
– Dorfplatz und Parkplatz Feuerwehr
– Spielplatz Schnorrweg und Außenanlagen

„Grüner Baum“
– Ackerweg und Teichhäuselweg
– Wege im Bereich Rund um die Talsperre/

Wanderschutzhütten

n Ortsteil Weitersglashütte
– Buswendeschleife
– Wege im unmittelbaren Umfeld

n Ortsteil Sosa
– Waldstück, Spielplatz und Pumptrack

Dürrer Berg
– Parkplatz Talsperre und Umgebungsbereich
– Parkplatz Feuerwehrgerätehaus und 

Pfarrplatz
– Köhlerrundweg

Es wird davon ausgegangen, dass pro Objekt
zwei Personen ausreichend sind. Seitens des

Bauhofes werden Greifer, Müllsäcke und ge-
gebenenfalls Schaufel und Besen zur Verfü-
gung gestellt. Diese werden dann an den je-
weiligen Bürgerhäusern und Bauhöfen um 
9 Uhr ausgegeben. 
Um die Aufgaben koordinieren zu können,
wird gebeten, dass sich Freiwillige beim Ord-
nungsamt der Stadt Eibenstock per E-Mail:
ordnungsamt@eibenstock.de oder per Tele-
fon: 57-127 anmelden, um besser planen zu
können.
Mit dem Stadtreinigungstag wollen wir unse-
re Stadt im Frühjahr säubern und in einen or-
dentlichen Zustand versetzen. Da in diesem
Jahr Ostern sehr früh ist, findet der Tag erst
nach den Ferien statt, was eine Ausnahme
darstellen soll. Es ist sehr wünschenswert, dass
sich seitens der örtlichen Bevölkerung in den
Ortsteilen alle Bürger aufgerufen fühlen, an
den zentralen Anlagen, aber auch in ihrem ei-
genen Wohnumfeld Säuberungs- und Ver-
schönerungsarbeiten durchzuführen. Das or-
dentliche Aussehen unserer Gemeinden liegt
in unserer aller Hände. 

Prof. Dr. Alexander Hodeck
Stellv. Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen



Pünktlich zum Frühlingsanfang zieht wieder Leben in das verwaiste 
Lokal am Postplatz ein. 

Das neue Eiscafé „Ys“ eröffnete am 01.03.2026 bei Traumwetter und
zog direkt viele Sonntagsausflügler an. Die beiden jungen Inhaber Vi-
vien Hofmann und Dimitri Trofymov sind keine Gastronomie-Neulin-
ge. Sie betreiben schon seit einigen Jahren erfolgreich zwei weitere Eis-
cafés in Schneeberg und Bad Schlema. 

Nachdem die vorherige Betreibe-
rin krankheitsbedingt aufgeben
musste, war die Zukunft des Lo-
kals am attraktiven Standort unge-
wiss. Umso schöner ist es, dass der
Postplatz wieder mit einem Ange-
bot belebt wird, was Gäste und
Einheimische lieben: leckeres
hausgemachtes Eis, ob als Waffel
auf die Hand oder in Form von Eis-
bechern und raffinierten Desserts.
Dabei wird es neben den Klassi-
kern wie Vanille, Schokolade und
Stracciatella auch ungewöhnliche
Sorten wie Cranberry-Minze, Gur-
ke-Limette, Johannisbeer-Basili-
kum und viele weitere geben. Geplant ist ein ganzjähriger Betrieb. 
Besonders schön ist die Atmosphäre aus Einrichtung und Musik. So
kann man in moderner Umgebung leckeres Eis, Kaffeespezialitäten
und Kuchen genießen. Das junge Team ist motiviert und so steht einem
erfolgreichen Start und gutem Geschäft nichts im Weg.

Das Ys-Eiscafé hat täglich von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Das
Café bietet im Innenraum Platz für ca. 30 Personen, im Außenbereich
sind ebenfalls Sitzgelegenheiten verfügbar. Tischreservierungen sind
ausschließlich über die Website https://eiscafeys.de/reservierung/
möglich. 

Die Redaktion  
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n Eröffnung des YS-Eiscafé am Postplatz 

n Songtexte gesucht! – Proudly made in Eibenstock
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner in und um Eibenstock, 

gemeinsam mit den
Dresdner Sinfonikern
suchen wir für das
Projekt „Proudly ma-
de in Eibenstock“
nach Songtexten, die
sich mit der Geschich-
te der „Stickerei in Ei-
benstock“ beschäfti-
gen – persönlich,
kreativ, nachdenklich
oder auch ausgedacht
und verrückt. Mitma-
chen können alle, die
Lust am Schreiben ha-
ben – ganz egal, ob
jung oder alt, ob mit
viel oder wenig
Schreiberfahrung.

Für unzählige Famili-
en war die Stickerei
täglich Brot und hat
direkt oder indirekt ihr Leben bestimmt. Wir suchen spannende, lustige
oder auch nachdenkliche Geschichten über gestickte Familienerbstü-
cke, den Alltag in DDR-Stickbetrieben oder die Herausforderungen der
Zeit nach 1989. Viele Familien sind während des Stickerei-Booms um
1900 zugezogen. Woher kamen sie und wie ist es ihnen in der neuen

Heimat ergangen? Aber auch das ungewöhnliche Leben der Clara 
Angermann, die ab 1775 ihre Handwerkskunst an die Frauen und
Mädchen Eibenstocks weitergab und so nachhaltig die Geschichte der
Stadt prägte, kann Stoff sein für die Texte, die wir brauchen, um sie zu
Songs zu verarbeiten.

Wir freuen uns über jegliche Inspiration: aufgeschriebene Erinnerun-
gen, (Liebes)-Gedichte, fertige Songtexte oder auch Rap-Strophen. 

Aus 10 ausgewählten Texten entwickeln die Dresdner Sinfoniker Lied-
texte und Songs, die eine fünfköpfige Band mit der Sängerin Viviane
Essig als Höhepunkt des Postplatzfestes 2026 auf großer Bühne prä-
sentiert. Ein Konzert mit und für die Menschen in Eibenstock, die zu-
sammen ein Stück Industriekultur feiern, das einzigartig in Sachsen ist.

Über den QR-Code kommt Ihr auf die Projekt-
seite der Dresdner Sinfoniker. Dort können die
Texte im Eingabefeld rechts bis zum 3. Mai
2026 eingereicht werden. Alternativ könnt Ihr
auch eine E-Mail an 
kontakt@dresdner-sinfoniker.de 
schreiben. Mit der Einsendung der Texte ge-
hen deren Nutzungsrechte in jeder möglichen
Form (Text/Audio/Video für Print, Internet, Social Media etc.) an die
Stadt Eibenstock über. In Bezug auf die Auswahl der Texte und deren
Bearbeitung ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Wir freuen uns über zahlreiche Einsendungen!

Eure Dresdner Sinfoniker mit der Stadt Eibenstock
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Bürgermeister Uwe Staab verabschiedete den
bisherigen Stadtwehrleiter Holger Blech-
schmidt (r.) nach 20 Jahren verantwortlicher
Leiter der Gesamtfeuerwehr in Eibenstock. 

Andreas Häupel (m.) und Andreas Wawerek
(r.) erhielten die Ernennungsurkunden als
Stadtwehrleiter und stellvertretender Stadt-
wehrleiter.

Ralf Döhler (m.) führt das Amt des Ortswehr-
leiters von Sosa weiter, mit Matthias Unger
(r.) hat er einen neuen Stellvertreter an seine
Seite bekommen. (Fotos: SV)

n Ernennungsurkunden für neue Stadtwehrleitung überreicht
Gemäß der Feuerwehrsatzung der Stadt Eibenstock werden die Stadt-
wehrleitungen und die Ortswehrleitungen jeweils vom Bürgermeister
ernannt. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Ge-
samtfeuerwehr Eibenstock fanden im Januar dieses Jahres auch die
Wahlen zur Stadtwehrleitung und zur Ortswehrleitung Sosa statt. Die
Amtsperioden der jeweiligen Wehrleitungen waren nach 5 Jahren ab-
gelaufen, sodass die Neuwahlen turnusgemäß stattfanden. Bevor die
neuen Wehrleitungen ihre Ernennungsurkunden erhielten, bedankte
sich Bürgermeister Uwe Staab noch einmal beim ausscheidenden
Stadtwehrleiter Holger Blechschmidt für die in den vergangenen 
20 Jahren geleistete Arbeit an der Führungsspitze der Gesamtfeuer-
wehr der Stadt Eibenstock. Eine würdige Ehrung erfolgte bereits im
Rahmen der oben genannten Jahreshauptversammlung vor allen Ka-
meradinnen und Kameraden der Feuerwehren. Auch Holger Blech-
schmidt bedankte sich noch einmal vor dem Stadtrat für die gute Zu-
sammenarbeit und die immerwährende Unterstützung insbesondere
bei der Beschaffung und bei der Unterhaltung von Technik sowie für
die Weiterentwicklung der Gerätehäuser. Im Anschluss daran übergab
der Bürgermeister dem neu gewählten Stadtwehrleiter Andreas Häupel

und dessen Stellvertreter Andreas Wawerek, der auch bereits in der
vergangenen Wahlperiode als stellvertretender Stadtwehrleiter gear-
beitet hat, ihre Ernennungsurkunden. Auch Andreas Häupel bedankte
sich noch einmal für seine Wahl und insbesondere beim Bürgermeister
für die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren in den vergange-
nen 36 Jahren seines Dienstes als oberster Verantwortlicher für den
Brandschutz in der Stadt Eibenstock. 

Die Ortswehrleiterwahl für die Ortsfeuerwehr Sosa ergab, dass der bis-
herige Ortswehrleiter Ralf Döhler seine Aufgabe fortsetzen wird. Er
wurde von den Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr in
seinem Amt bestätigt. Zu seinem neuen Stellvertreter wurde Matthias
Unger gewählt. Auch hier überreichte der Bürgermeister an die neue
Führungsspitze die Ernennungsurkunden. Die neuen Verantwortlichen
der Feuerwehren erhielten von den Stadträten einen gebührenden Bei-
fall. Damit sind Stadtwehrleitung und Ortswehrleitung nun offiziell in
ihren Aufgaben eingesetzt.

Die Redaktion

Impressum „Auersbergbote“ – Amtsblatt der Stadt Eibenstock und ihrer Ortsteile – Heraus-
geber: Stadtverwaltung Eibenstock, Bürgermeister Uwe Staab, Rathausplatz 1, 08309 Eiben-
stock, Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Uwe Staab, Verantwortlich für
den redaktionellen Teil: Bürgermeister Uwe Staab (v.i.S.d.P.), die Leiter der Ämter, Behörden
und Verbände bzw. Einrichtungen, Redaktion: Stadt Eibenstock, Susanne Schlesinger, Tele-
fon: 037752 691788, Fax: 037752 69844, Mail: tageblatt@
 eibenstock.de – Die Redaktion behält sich das Recht vor, zur Ver-
fügung gestellte Beiträge zu bearbeiten (red). Ein Anspruch auf die
Veröffentlichung eingereichter Beiträge besteht nicht. • Verant-
wortlich für den Anzeigenteil, Gesamtherstellung und Vertrieb:
Riedel GmbH & CO. KG, Verlag für Kommunal- und Bürgerzeitun-
gen Mitteldeutschland, Verantwortlich: Hannes Riedel, Gottfried-
Schenker-Straße 1, 09244 Lichtenau, Telefon: 037208 876-0, 
E-Mail: anzeigen@riedel-verlag.de, E-Mail: info@riedel-verlag.de,
Internet: www.riedel-verlag.de • Aktuelle Druckauflage: 3.050 –
Es gilt die Anzeigenpreisliste 2026. Der „Auers-
bergbote“ ist kostenfrei durch Mitnahme an den
Auslagestellen erhältlich oder auf der Homepage
des Verlages oder über einen Newsletterversancd
vom Verlag. 

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

BK4

ID-N .  • gültig bis 0 /

Der Redaktionsschluss für die Aus-
gabe 06/2026 ist am Donnerstag,
dem 19.03.2026 um 12:00 Uhr.
Die Ausgabe erscheint am Freitag,
dem 27.03.2026. 

Beiträge für den Auersbergboten neh-
men wir gern zu den Öffnungszeiten in
der Stadtverwaltung, Tourist-Service-
Center, per E-Mail an 
tageblatt@eibenstock.de, 
Tel. 037752 691788 oder 
Fax 037752 57-114 entgegen. 
Anzeigenwünsche bitte direkt an den
Riedel-Verlag unter 037208 876211
bzw. per E-Mail an 
anzeigen@riedel-verlag.de richten.



Seite 11Nr. 5 • 13.03.2026

Eibenstock

n Baumfällung innerhalb städtischer Anlagen
Nach umfangreichen Baumkontrollen im Stadtgebiet Eibenstock im
Jahr 2025, wurden im Februar 2026 die entsprechenden Baumfällun-
gen durchgeführt. Alle gefällten Bäume, darunter das mahnende Bei-
spiel der kurz vor der Fällung umgestürzten Linde an der Turnhalle, wa-
ren nicht mehr verkehrssicher. Starke Einfaulungen im Stamm- und
Wurzelbereich sowie Schädlingsbefall setzten den Bäumen in den letz-
ten Jahren gehörig zu. Gerade im Bereich stark frequentierter Plätze
und Wege waren die Fällungen unumgänglich. Die Reduzierung des
Altbestandes wird mit der Pflanzung von Jungbäumen einher gehen,
um den Baumbestand im gesamten Ortsgebiet zu verjüngen.    

So wurden am 17.02.2026 die Linden am Postplatz gefällt. Alle drei
Bäume litten unter baulich bedingten Standortnachteilen. Dies äußerte
sich durch große Mengen Totholz und Einfaulungen sowie Pilzbefall,
was die Bruch- und Standsicherheit nicht mehr gewährleistete. Durch
den Einsatz von Spezialtechnik der beauftragen Fachfirma konnten die
logistisch herausfordernden Fällungen zügig durchgeführt und alle drei
Bäume sicher abgetragen werden. Der Altbestand am Postplatz wird
durch die Pflanzung von robusteren und speziell für diesen Standort
geeigneten Jungbäumen ersetzt. 

Weiterhin wurden an dem Tag je eine Esche am Rathausberg und in der
Gabelsberger Straße gefällt. Beide Bäume hatten massive Einfaulungen
im Stammfußbereich und waren damit nicht mehr verkehrssicher. Ge-
rade die Esche in der Gabelsberger Straße zeigte einen massiv geschä-
digten Stamm, was auf kurz oder lang zu einem Umstürzen geführt
hätte.

Zum Wohl für Leib und Leben aller Bürger und Besucher, werden auch
zukünftig in Eibenstock und den Ortsteilen diese Baumkontrollen als
fester Bestandteil in den Aufgabenbereich des Bauhofes einfließen. Zur
Reduzierung von Risiken sollen dadurch Erkrankungen und Schäden
frühzeitig erkannt und entsprechende Verkehrssicherungsmaßnahmen
rechtzeitig ergriffen werden.

Richter/Stadtbauhof Eibenstock

n Besuch bei den 
Badegärten Eibenstock

Am Donnerstag, dem 05.03.2026, bestand
für die Stadträte von Eibenstock die Möglich-
keit sich vor Ort über den Baufortschritt in
den Badegärten einen Überblick zu verschaf-
fen. 
Diese Möglichkeit traf auf reges Interesse und so wurde eine größere
Gruppe  vom Geschäftsführer der Badegärten GmbH begrüßt. 
Herr Fricker informierte die Gruppe über die einzelnen neuen Bereiche
vom Kinderbereich mit Splashpark über die neuen großen Rutschen bis
hin zum neuen 25-Meter-Becken, welches aufgrund der räumlichen
Trennung auch ideale Möglichkeiten für Schwimmtraining und Aqua-
kurse bietet. 
Darüber hinaus gab es auch überaus interessante Einblicke in die Tech-
nikzentrale der Badegärten. 
Alle Anwesenden waren sich einig, dass mit dem neuen Bauabschnitt,
trotz der notwendig gewordenen Einsparungen im Gesamtprojekt, ein
großer Schritt zur Erhöhung der Attraktivität und zur Festigung der Ba-
degärten als Familienbad geschaffen wurde, das seinesgleichen sucht.
Alle zukünftigen Gäste können sich auf die neuen Attraktionen freuen.
Zum Ende der Veranstaltungen informierte Herr Fricker noch über die
komplexen Herausforderungen der Finanzierung und wie es mit Unter-
stützung aller Beteiligten gelungen ist dieses Projekt dennoch erfolg-
reich umzusetzen. 
Die Stadträte bedankten sich für das Geleistete und beim gesamten
Team der Badegärten und freuen sich gemeinsam mit dem Bad auf die
Eröffnung und viele zufriedene Gäste in Zukunft.

Die Redaktion 



In unserer Stadt bestehen bereits
mehrere Spielplätze, diese rich-
ten sich jedoch überwiegend an
ältere Kinder. Für Kleinkinder im
Alter von wenigen Monaten bis
etwa vier Jahren fehlen geeigne-

te, sichere und altersgerechte Spiel- und Bewegungsangebote. Das
zeigt sich in eigenen Erfahrungen und auch in zahlreichen Gesprä-
chen mit jungen Eltern und Großeltern.
Auf unserem Marktplatz vor der Grundschule halten sich regelmä-
ßig junge Familien auf. Dieser zentrale Begegnungsort mit den
Märchenhäuschen und den neuen Holzskulpturen bietet bislang je-
doch keine Spielmöglichkeiten für unsere Kleinsten. 
Auf der von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellten, gut ein-
sehbaren Fläche neben den Märchenhäuschen soll daher eine klei-
ne, geschützte Spieloase entstehen. Der Standort eignet sich auf-
grund seiner Lage, der guten Erreichbarkeit sowie der Überschau-
barkeit besonders gut für Kleinkinder.
Die Spielgeräte sollen bewusst so gestaltet sein, dass sie von den
Kindern weitestgehend selbständig erkundet und bespielt werden
können. 
Ergänzend ist eine Sitzbank rund um einen vorhandenen Baum ge-
plant – dort können Eltern, Großeltern und Betreuungspersonen
kurz verweilen und behalten ihre Kinder jederzeit im Blick.
Der Spielplatz soll nicht nur ein Ort der Bewegung, sondern auch
ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft sein. Er bietet jungen Fa-
milien – insbesondere neu zugezogenen – die Möglichkeit, unkom-
pliziert Kontakte zu knüpfen und es entstehen wertvolle Gelegen-
heiten zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung.
Eine familienfreundliche Infrastruktur spielt eine große Rolle, wenn
wir möchten, dass junge Menschen in unseren Ort ziehen, bleiben
und das Gemeindeleben aktiv mitgestalten. 
Wir möchten nun unsere Bitte an Sie richten – spenden Sie für die-
ses wertvolle Projekt. Sei es nun, weil Sie selbst Kleinkinder in Ihrer
Familie haben oder weil Sie gern einen persönlichen Beitrag für die
weitere Aufwertung des Marktplatzes leisten möchten. Unser An-
trag zur Förderung dieses Spielplatzes wurde im Rahmen des Re-

gionalbudgets der LEADER – Region Westerzgebirge bewilligt – für
die Aufbringung des Eigenanteils brauchen wir Ihre Unterstützung! 

Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes Konto:
Bürgerstiftung Zu Hause am Auersberg
DE62 8705 4000 0725 0514 50
WELADED1STB
Verwendungszweck: Spielplatz Marktplatz
Bei Angabe Ihrer Adresse stellen wir Ihnen eine Spendenquittung
aus.

Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Spenden persönlich
abzugeben (Kunstcafé Eibenstock, REGINE-Regionales in Eiben-
stock) oder eine unserer aufgestellten Spendenboxen zu nutzen.

Wir bedanken uns ganz herzlich!

Ihre Bürgerstiftung Zu Hause am Auersberg

Ist es wirklich schon so lange her? Vor 25 Jah-
ren gründete sich im Ratskeller die Bergbühne
Eibenstock. Und zum ersten Mal standen wir
2002 zur Eröffnung der Auersberghalle auf

den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Pelz-
mütze.
Ab da ging es richtig los. Wir spielen seit 25
Jahren. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Und das wollen wir. Aber
nicht allein, sondern mit
unserem lieben und treuen
Publikum.
Einen Rückblick mit vielen Überraschungen
und noch mehr Spaß gibt es am
Freitag, den 8. Mai 2026 um 19.00 Uhr,
Samstag, den 9. Mai 2026 um 19.00 Uhr und
Sonntag, den 10. Mai 2026 um 15.00 Uhr.
Der Kartenvorverkauf beginnt am 21. März
2026 von 9.00 bis 11.00 Uhr im Kulturzen-
trum „Glück auf!“, danach online unter kul-
turzentrum-eibenstock.de und allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.

Wir freuen uns mit Ihnen, in Erinnerungen zu
stöbern.
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n 25 Jahre Bergbühne Eibenstock – Erinnerungen

Die Frauen der Stadträte proben den Auf-
stand

Felix hat seiner Rosine eine Pelzmütze ge-
schenkt.

n Spendenaufruf zur Errichtung eines Kleinkind-Spielplatzes (bis 4 Jahre)
auf dem Marktplatz
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n Treffen der Kulturschaffenden für deutsch-tschechische Zusammenarbeit 

Auf Einladung der Bergbühne Eibenstock e.V. und in Zusammenarbeit
mit der Stiftung St. Joachim aus Jachymov fand am 2. März 2026 im
Kulturzentrum „Glück auf!“ ein „Kennenlernen – Treffen“ verschiede-
ner Kulturakteure aus Deutschland und Tschechien statt. Mit von der
Partie waren Verlage aus dem Erzgebirge und dem Vogtland, Intendant
und Dramaturgin vom Theater der Stadt Cheb (Eger), Mitglieder des
Kinder- und Jugendparlaments Schwarzenberg sowie Vertreter weite-
rer Vereine und Institutionen. Die Kunstschule der Stadt Asch war aus
Termingründen zeitweilig telefonisch den Beratungen zugeschaltet.
Miroslava Dzianová von der Euregio Egrensis erläuterte zu Beginn der
Konferenz Möglichkeiten zur Förderung grenzüberschreitender Ko-
operationen durch EU-Programme. In den anschließenden intensiven
Diskussionen, die überwiegend in kleinen Gruppen von Musikern,
Theaterleuten und Verlagsmitarbeitern geführt wurden, stand Frau
Dzianová als Ansprechpartnerin für viele praktische Fragen Rede und
Antwort.

Für die Bergbühne war im Jubiläumsjahr die Wiederbelebung eines
deutsch-tschechischen Jugendaustausches von besonderem Interesse.
Für die Verlage und die Stiftung St. Joachim ging es um gemeinsame
Veröffentlichungen deutsch-tschechischer Publikationen sowie um
mögliche regionale Buchmessen beiderseits der Grenze. Daneben wur-
den jedoch auch diverse komplett neue Ideen geboren, die demnächst
im Dialog der betreffenden Partner weiterentwickelt werden sollen.
Nach dem Mittagessen führte die künstlerische Leiterin der Bergbühne,
Frau Uta Christ, die Gäste durchs Kulturzentrum „Glück auf!“ und er-
läuterte die Optionen für Gastspiele und gemeinsame Workshops in
den Jahren 2026/27.
Bei der finalen Gesprächsrunde wurde dieses Treffen von allen Teilneh-
mern als äußerst kreativ und erfolgversprechend eingeschätzt. Es dürf-
te der Auftakt für viele neue spannende Projekte gewesen sein.

W. Christ

n Jubel beim Zweifelderball

hinten von links: Joy Shirin Poltersdorf, Kaisa Röder, Franz Günther,
Lieven Wieditz, Magdalene Rentzsch, Angelina Thamm, Tilman Klein,
Hannes Höhl
vorn von links: Stella Kipping, Eleah Höntzsch, Justus Alpers, Pepe
Schindler, Hanna Riedel, Theo Tögel

Am Mittwoch, dem 25.02.2026 fand in Schwarzenberg das alljährliche
Zweifelderball-Turnier der 3./4. Klassen statt. Die besten Spieler und
Spielerinnen der 11 teilnehmenden Grundschulen kämpften gegenei-
nander. In der Vorrunde gewannen wir alle Spiele und zogen als Erst-
platzierte unserer Gruppe ins Halbfinale ein. Dabei verloren wir etwas
unglücklich gegen die Grundschule Aue-Auerhammer (die späteren
Sieger). Im Spiel um Platz 3 mobilisierten die Spieler nochmal alle Kräf-
te, damit sie nicht mit dem ungeliebten 4. Platz belegten. Konzentriert
sowie souverän wurde ein Spieler nach dem anderen der gegnerischen
Mannschaft abgeschossen. Verdient und mit vollem Stolz belegte un-
sere Grundschulmannschaft den 3. Platz. Zur Siegerehrung bekam je-
der seine verdiente Bronzemedaille umgehangen. Des weiteren hat
sich unsere Grundschule „Clara Angermann“ für das Erzgebirgsfinale
in Annaberg-Buchholz qualifiziert.

Herzlichen Glückwunsch!

Sandra Seifert
Sportkoordinator

n Das ADAC-Prüfmobil kommt nach
Eibenstock! 

Vom 20.04. bis 24.04.2026 können ADAC-Mit-
glieder und auch Nichtmitglieder ihr Fahrzeug 
vom ADAC-Fachmann prüfen lassen. 
Das Prüfmobil steht in der Zeit auf dem Markt. 

Die Redaktion 

n Skatabend 

– 23.03.2026 Skatabend SC Stützengrün e.V.
ehemalige Gaststätte Keller, Otto-Findeisen-Str. 11, 
Beginn: 18:00 Uhr 
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n Kinderkostümball der Dance Factory begeistert mit buntem Programm
Am 24. Februar 2026 fand der Kinderkostümball statt und erwies sich
als voller Erfolg. Zahlreiche Kinder kamen in fantasievollen Kostümen
und verbrachten gemeinsam einen fröhlichen Nachmittag mit vielen
Spiel- und Bastelangeboten.

Für Unterhaltung
sorgten unter ande-
rem Ziel- und Dosen-
werfen, Glitzertat-
toos, Kinderschmin-
ken sowie das Basteln
von Masken. Auch
beim Bemalen von
Beuteln konnten die
kleinen Besucher ihrer
Kreativität freien Lauf
lassen.
Ein besonderes High-
light war die Foto-
wand, an der viele
schöne Erinnerungs-
fotos entstanden.
Für das leibliche Wohl
war ebenfalls bestens
gesorgt: Die beliebten
Pfannkuchen wurden
erneut von der Bäcke-

rei Unger gesponsert. Ein herzliches Dankeschön gilt DJ Heiko sowie
LEC Enrico Oswald und seinem Team für die freundliche Unterstüt-
zung.
Die Dance Factory bedankt sich zudem bei allen Helferinnen und Hel-
fern, die mit viel Engagement bei der Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung des Festes mitgewirkt haben und so zum Gelingen des
Kinderkostümballs beigetragen haben.

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. 

Eure Dance Factory 

n ESV 90 Turniersieger in Schneeberg 
Das 18. MCM Pokalturnier des SpVg Ottobestellcenter wurde mit 
6 Mannschaften im Modus jeder gegen jeden durchgeführt. Der ESV 90
konnte als ungeschlagener Sieger vom Parkett gehen. Mit 13 Punkten
und 9:1 Toren hielten die Eibenstocker den FSV Sachsen Hainichen 
(11 Punkte) und die SG Aufbau Chemnitz (8) auf Distanz. Der Chef
vom Gastgeber, Kai Wappler, sprach bei der Siegerehrung von einem
hoch verdienten Sieg des ESV 90. Er meinte: „Der Gewinner bestach
durch diszipliniertes Auftreten, konsequenter Chancenverwertung und
beeindruckender Laufbereitschaft, obwohl sie als einziger Teilnehmer
ohne Auswechsler auskommen mussten.“ Die beiden Teams von den
Ottos und Fk Aue kamen auf die weiteren Plätze. Nachdem Eibenstock
beim eigenen Turnier im Februar den 2. Platz belegte und nun gewann,
kann man getrost von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Die
kleine Serie der Hallenturniere für Freizeitkicker wird dann im Hebst mit
Turnieren in Schneeberg, Eibenstock und Aue fortgesetzt. 

Pawlowsky (Eibenstock)



Neue Choreografien, jede Menge Freude, Städtetrip, Ausflug ins Frei-
zeitbad, Kinoabend und vieles mehr Die Tänzerinnen und Tänzer der
Dance Factory sind wieder zurück – und sie blicken auf ein ereignisrei-
ches und intensives Trainingslager zurück. Eine Woche lang drehte sich
alles um Tanz, Teamgeist und gemeinsame Erlebnisse. Im Mittelpunkt
standen natürlich die neuen Choreografien. Mit viel Energie, Disziplin und
Leidenschaft wurde trainiert, gefeilt und ausprobiert. Schritt für Schritt

entstanden beeindruckende Abläu-
fe, die das Publikum bei den kom-
menden Auftritten begeistern wer-
den. Neben Technik und Ausdruck
wurde auch an Synchronität und
Ausstrahlung gearbeitet – mit sicht-
barem Erfolg. Doch auch der Spaß
kam nicht zu kurz: Ein abwechs-
lungsreicher Städtetrip sorgte für

spannende Eindrücke abseits des Trainingssaals. Beim gemeinsamen Er-
kunden gab es viel zu lachen und zu entdecken. Ein weiteres Highlight
war der Ausflug ins Freizeitbad, bei dem Action und Entspannung glei-
chermaßen auf dem Programm standen. Ein gemütlicher Kinoabend
rundete das Gemeinschaftsgefühl ab. Gemeinsam lachen, mitfiebern
und einfach abschalten – solche Momente stärken den Teamzusam-
menhalt mindestens genauso wie die Proben. Für die jüngeren Tänze-
rinnen und Tänzer hatten die Showgirls außerdem eine spannende
Schnitzeljagd vorbereitet. Mit viel Begeisterung machten sich die Kinder
auf die Suche nach den versteckten Hinweisen und meisterten gemein-
sam die verschiedenen Aufgaben. Die Aktion sorgte für viel Bewegung,
Teamgeist und vor allem jede Menge Spaß bei allen Beteiligten.
Mit vielen neuen Eindrücken, gestärktem Teamgeist und jeder Menge
Motivation sind die Tänzerinnen und Tänzer nun zurück. Das Trai-
ningslager war nicht nur ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung auf
kommende Auftritte, sondern auch eine wertvolle Zeit voller gemein-
samer Erinnerungen.
Die Vorfreude auf die nächsten Shows ist groß – und eines ist sicher:
Die Dance Factory ist bereit! 

Eure Dance Factory 
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n Starke Partnerschaft für starke Auftritte: Dance Factory Eibenstock 
kooperiert mit Apex – Praxis für Physiotherapie!

Bewegung, Präzision und körperliche Höchstleistung stehen im Mittel-
punkt der Arbeit der Dance Factory Eibenstock. Um die Tänzerinnen
der Showgirls dabei bestmöglich zu unterstützen, ist der Verein nun ei-

ne Kooperation mit der Apex - Praxis für Physiotherapie in Eibenstock
eingegangen.
Unter der Leitung von Praxisinhaber Jonas Riedel erhalten die Show-
girls ein gezieltes Extratraining, das speziell auf die Anforderungen des
Tanzsports abgestimmt ist. Im Fokus stehen dabei unter anderem die
Rumpfstabilität, Koordination, das Gleichgewicht sowie weitere wichti-
ge Grundlagen für eine gesunde und leistungsfähige Bewegung. Ziel
ist es, die Tänzerinnen nicht nur für aktuelle Auftritte zu stärken, son-
dern auch langfristig Verletzungen vorzubeugen und ihre körperliche
Entwicklung zu fördern.
Das Training hat es in sich: Die Einheiten sind intensiv und fordernd,
bringen die Tänzerinnen regelmäßig an ihre Grenzen – sorgen dabei
aber auch für jede Menge Spaß und gute Stimmung. „Anstrengend,
aber immer mit einem Lächeln“, so lässt sich das Training wohl am tref-
fendsten beschreiben.
Jonas Riedel überzeugt dabei nicht nur durch Fachwissen, sondern auch
durch seine motivierende Art und sein gutes Gespür für die Bedürfnisse
der Tänzerinnen. Seine hohe Kompetenz und Professionalität machen
ihn zu einem wertvollen Partner für die Dance Factory Eibenstock.
Die Dance Factory spricht daher eine klare Empfehlung für Apex – Pra-
xis für Physiotherapie aus und freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche
Zusammenarbeit – für starke Körper, sichere Bewegungen und beein-
druckende Showauftritte.

n Dance Factory im Trainingslager – Eine Woche voller Highlights



n Buntes Treiben in der Grundschule
Mit einem lautstarken
„Helau“ begrüßten sich
viele kleine und große So-
saer am Faschingsdienstag
in der Grundschule Sosa.
Egal ob als Clown, Dino,
Pirat oder Prinzessin ver-
kleidet – alle hatten eine
Menge Spaß und genos-
sen den Nachmittag bei
kunterbunten Spielen, ei-
ner großen Bastelstation
oder auf der Hüpfburg.
Fleißige Bienchen des För-
dervereins der Grundschu-
le Sosa zauberten ein tolles
Kuchenbuffet – ein herzli-
ches Dankeschön dafür.

Natalie Unger 
Vorsitzende des FV der GS
Sosa e.V.
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n Voll Freude in den Schulalltag
Nachdem ich die Vorschüler im 1. Halbjahr häufig bei ihren Angeboten
in der Kita beobachtet habe, kamen unsere Kleinsten nun das 
erste Mal, zusammen
mit ihrer Erzieherin,
Susann Frölich, in die
Grundschule. Aufge-
regt und voller Erwar-
tungen lernten sie un-
seren Schlauhasen
und die Schülerinnen
und Schüler der Klas-
sen 1 und 2 kennen. 
Bei der Erledigung ih-
rer ersten Schulaufga-
be saßen alle mucks-
mäuschenstill an den Schultischen, hörten genau zu, um dann schon
superselbstständig loszulegen. Es ist jedes Mal wieder faszinierend, die
kleinen „Mäuse“ bei ihren ersten Schritten in einen neuen Lebensab-
schnitt zu begleiten. 

M. Strauß 
Schulleiterin

Veranstaltungen
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13.03.2026 Musikantenstammtisch 
Auersberghaus, Beginn 17:00 Uhr, 
Anmeldung unter 037752 699258

13.03.2026 Theaterstück „Es verstauchte Knie“
Sosa, Schützenhaus, Beginn 19:00 Uhr, Karten: 
Lotto-Zeitungs-Postshop, Pfarrplatz 6. Sosa  

14.03.2026 Sammler- und Trödelmarkt
Eibenstock, Markt ab 7:00 Uhr, Anmeldung unter: 
Info: 01520/5681423 (WhatsApp)

18.03.2026 Nähcafé 
Eibenstock, Kunsthaus ab 14:00 Uhr 

20.03.2026 Theaterstück „Is verstauchte Knie“
Eibenstock, Kulturzentrum, Beginn: 19:00 Uhr 
Karten unter: https://www.kulturzentrum-eibenstock.de/
veranstaltungsplan-onlineshop/

21. bis 22.03.2026 Tage des offenen Lokschuppens
Schönheide, Bahnhof Mitte jeweils ab 10:00 Uhr 

22.03.2026 Linedance-Workshop für Anfänger und
Fortgeschrittene
Eibenstock, Kulturzentrum ab 10:00 Uhr 

23.03.2026 Skatabend SC Stützengrün e.V.
Eibenstock, ehemalige Gaststätte Keller, 
Otto-Findeisen-Str. 11, Beginn 18:00 Uhr

25.03.2026 Seniorennachmittag mit der Diakonie
Eibenstock, Vereinshaus Karlsbader Str. 14 A, 
Beginn: 14:30 Uhr

28.03.2026 Handpan-Workshop mit MIK & Thomas
Eibenstock, Kunsthof, ab 14:00 Uhr Anmeldung unter
mik@klangtempel.net

29.03.2026 Einweihung in die persönliche 
Schwingungsfrequenz mit MIK & Thomas
Eibenstock, Kunsthof, ab 11:00 Uhr, 
Anmeldung unter mik@klangtempel.net

März 2026

Kein Anspruch auf Vollständigkeit, Änderungen vorbehalten. 

Veranstaltungen
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Wissenswertes

n Liebe Tierfreunde,
es gibt tolle Nachrichten:  
Unsere Elora durfte letzte Woche zum Probewohnen ausziehen. Drü-
cken wir gemeinsam alle Daumen und Pfötchen, dass es mit dem neu-
en, großen „Kumpel“ klappt und sie bleiben kann.

Auch einige erwachsene Katzen haben ein schönes Zuhause gefunden,
davon 2 unserer „Schattenkatzen“.

Noch einmal möchten
wir heute unsere bei-
den „Sorgenkinder“
Dark und Debby vor-
stellen, für die wir
dringend eine Pflege /
Endstelle suchen.
Als die Beiden zu uns
ins Tierheim kamen,
waren sie schwer
krank, abgemagert
und völlig verwahr-
lost. Wochenlang
mussten sie behandelt
und umsorgt werden.
Doch Dank der Liebe
und Fürsorge unserer
Mitarbeiter haben sie
sich ins Leben zurück
gekämpft und es geht
ihnen heute deutlich
besser, auch wenn der
Katzenschnupfen sie ein Leben lang begleiten wird.
Debby und Dark sind ein unzertrennliches Duo. Sie suchen nicht nur
menschliche Zuwendung sondern auch die Nähe zueinander. Sie liegen
fast immer eng aneinander gekuschelt. Deshalb möchten wir die bei-
den auch nur zusammen vermitteln.
Wir wünschen uns tierliebe Menschen, die diesen beiden Seelchen eine
Pflegestelle oder noch schöner eine Endstelle schenken. Einen Ort, an
dem sie Liebe, Wärme und Geborgenheit erfahren dürfen, so wie sie es
verdient haben.

Unsere Hunde Bella und Nala sowie unsere „Schattenkatzen“ warten
noch immer auf ihre Menschen. Haben Sie Interesse an unseren Tieren,
dann informieren Sie sich auf unserer Webseite oder auf Facebook.

Besser noch: Sie rufen an und vereinbaren einen Kennenlerntermin:
0176 70154496

Ihr Team vom Tierheim Bockau

n Sonderausstellung zur Geschichte
der Beierfelder Feuerwehr

Das Sächsisches Rot-Kreuz-Museum Beierfeld lädt
zu einer besonderen Zeitreise ein: In einer neuen
Sonderausstellung wird die über 150-jährige Ge-
schichte der Beierfelder Feuerwehr gewürdigt.

Die Ausstellung beleuchtet die Entwicklung des
örtlichen Feuerwehrwesens von den Anfängen im
19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Historische Do-
kumente, Fotografien, Ausrüstungsgegenstände sowie ausgewählte
Exponate veranschaulichen eindrucksvoll, wie sich Technik, Organisati-
on und Einsatzspektrum im Laufe der Jahrzehnte gewandelt haben.
Zugleich wird das ehrenamtliche Engagement der Kameradinnen und
Kameraden gewürdigt, das über Generationen hinweg das Ortsbild
und das gesellschaftliche Leben maßgeblich geprägt hat.

Die Sonderausstellung bietet einen spannenden Einblick für Familien,
Kinder und Geschichtsinteressierte. Sie verbindet Heimat- mit Technik-
geschichte und macht 150 Jahre Einsatzbereitschaft anschaulich und
lebendig erlebbar.

Für aktive wie auch ehemalige Feuerwehrmänner und -frauen sollte
der Besuch dieser besonderen Schau ein Muss sein – sie bietet Gele-
genheit zur Erinnerung, zum Austausch und zur Würdigung der eige-
nen Tradition.

Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten sowie nach
Voranmeldung zu besichtigen. Gruppenführungen sind nach Abspra-
che möglich.

Die Ausstellung ist bis zum 18.April zu sehen.

Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 bis 12:00 Uhr
Jeden 1. Samstag im Monat: 13:00 bis 17:00 Uhr
sowie nach Anmeldung
(Einlass bis 45 Minuten vor Ende der Öffnungszeit)

Anmeldungen für Führungen und weitere Informationen unter Telefon
03774/509333, per E-Mail: museum@drk-beierfeld.de

n Sehprobleme verunsichern – 
Beratung unterstützt!

Unabhängige und kostenlose Be-
ratung für Menschen mit (drohen-
dem) Sehverlust, deren Freunde
und Angehörige

Sie haben Fragen zur Alltagsbewältigung, zu Hilfsmitteln, rechtlichen
und finanziellen Ansprüchen oder zu Schulungs- und Selbsthilfeangebo-
ten? Vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin – wir informieren Sie gern!

– Nächste Telefonsprechtage: 18. März 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr
– Anmeldung: Beratungstelefon Sachsen: 0351 80 90 628, 

E-Mail: sachsen@blickpunkt-auge.de 
– Nähere Informationen: www.blickpunkt-auge.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel
auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlos-
senen Haushaltes.

TAXIBETRIEB
– Patientenbeförderung

– Rollstuhltransporte

– Kleinbus bis 8 Personen

Jessica Passauer
Zschorlau OT Burkhardtsgrün • Hauptstraße 38

Tel. 0172 9472655

Anzeige(n)
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Mögen deine Sorgen weniger werden und deine
Glückseligkeiten mehr sein.

Und nichts als Glück durch eure Tür kommen.
(Irischer Segen) 

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag:

Glückwünsche

n Eibenstock
15. März            Lieselotte Werner            zum 70. Geburtstag 
19. März            Gabriele Colditz               zum 70. Geburtstag 
20. März            Ilona Unger                      zum 75. Geburtstag
21. März            Rainer Dausend               zum 80. Geburtstag
23. März            Wolfgang Preuß               zum 75. Geburtstag
24. März            Sonja Peschel                   zum 70. Geburtstag
24. März            Eva Schubert                    zum 70. Geburtstag
25. März            Egon May                        zum 85. Geburtstag
27. März            Rainer Rath                      zum 75. Geburtstag

n Sosa
14. März            Sigrid Gärtner                   zum 85. Geburtstag 
14. März            Heide Teubner                  zum 75. Geburtstag 
16. März            Bernd Einer                      zum 70. Geburtstag
18. März            Sonja Heymann               zum 75. Geburtstag
22. März            Sabine Unger                   zum 70. Geburtstag
23. März            Anneliese Hahn                zum 85. Geburtstag
27. März            Monika Krumbiegel          zum 70. Geburtstag

n Carlsfeld
18. März            Eva Stemmler                   zum 90. Geburtstag

n Blauenthal
18. März            Christine Seltmann           zum 85. Geburtstag

n Neidhardtsthal
19. März            Maria Rau                        zum 90. Geburtstag

n Wolfsgrün
24. März            Barbara Köhler                 zum 75. Geburtstag

n Information zum Abdruck von Glückwünschen 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Gern gratulieren wir unseren Jubilaren zum Geburtstag, respek-
tieren aber auch, wenn Sie dies nicht möchten. Alle, die eine
Veröffentlichung ausdrücklich nicht wünschen bitten wir, dies
bis zum nächsten Redaktionsschluss am 19. März 2026 dem
Einwohnermeldeamt mitzuteilen. Sie können dafür das Wider-
rufsformular auf unserer Website (unter Bürgerservice/Formu-
lare) nutzen oder eine formlose schriftliche Erklärung abgeben.
Sollten Sie zu einem früheren Zeitpunkt bereits einen Wider-
spruch übermittelt haben, so ist dies im Melderegister hinter-
legt und Sie müssen sich nicht nochmals melden. 

Der Geburtstagszeitraum für die Ausgabe 06/2026 ist vom
28.03.2026 bis zum 13.04.2026. 

Wissenswertes

Bald ist wieder Ostern!
Denken Sie an Ihre Osteranzeige!

Buchen Sie jetzt! 037208/876-200

Anzeige(n)
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n Medizinische Bereitschaft
n Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Für die Orte Eibenstock, OT Carlsfeld, OT Wilden-
thal, OT Blauenthal, OT Sosa, Schönheide, Hunds-
hübel, Stützengrün und Lichtenau
Der diensthabende Bereitschaftsarzt

kann unter Tel.: 116 117 erfragt werden.

n Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Bitte informieren Sie sich im 
Notfall unter: 
https://www.zahnaerzte-in-
sachsen.de/patienten/
notdienstsuche/
oder dem QR-Code
Präsenzzeit jeweils von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr Ruf-
bereitschaft jeweils von Samstag 7:00 Uhr bis Mon-
tag, 7:00 Uhr bzw. Bereitschaftstag 7:00 Uhr bis
Folgetag 7:00 Uhr.

n Apothekenbereitschaft

14.03./15.03.2026

Galenos-Apotheke 
Tel. 037752 4122
Schneeberger Str. 12A
08309 Eibenstock 

21.03./22.03.2026

Apotheke Schönheide 
Tel. 037755 2236
Hauptstr. 71
08304 Schönheide

n Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Bei der Wahl der Telefonnummer werden Tierhalte-
rinnen und Tierhalter mit der jeweils diensthaben-
den Tierarztpraxis direkt verbunden. Die Auswahl
der Tierarztpraxis wird dabei vom Standort des An-
rufenden bestimmt, sodass ein möglichst kurzer An-
reiseweg ermöglicht wird., Tierärztlicher Notfall-
dienst Sachsen (Kleintiere) 01805 843736

Wichtig: Es fallen Zusatzgebühren und erhöhte Be-
handlungskosten an, wenn der Notdienst in An-
spruch genommen wird. 

n Abholtermine

Alle Behältnisse/Sammelsäcke müssen am Entsor-
gungstag ab 06:00 Uhr bereitstehen.

n Hausmüllentsorgung

Eibenstock, Neidhardtsthal

Montag, 23.03.2026  
Blauenthal, Carlsfeld, Sosa, Wolfsgrün, 

Wildenthal, Sondertour A und B

Dienstag, 17.03.2026

n Papiertonne

Eibenstock, Carlsfeld, Wildenthal und Sondertour A 

(Karlsbader Str. 49, Wiesenweg) 

Montag, 30.03.2026 

n Freizeiteinrichtungen

n Stadtbücherei
Dr.-Leidholdt-Straße 2, Eibenstock
Tel. 037752 69845
Dienstag                      14:00 bis 17:30 Uhr
Donnerstag                  10:00 bis 12:00 Uhr und 
                                    14:00 bis 17:30 Uhr
Samstag                       09:30 bis 12:00 Uhr 

n Schatzhaus Erzgebirge
Bürgermeister-Hesse-Straße 7/9,
Eibenstock
Tel. und Fax 037752 2141
www.schatzhaus-erzgebirge.de
Montag                       geschlossen
Dienstag bis Freitag     10:00 bis 17:00 Uhr
Samstag, Sonntag
und Feiertage              11:00 bis 16:00 Uhr 

n Touristenzentrum 
Am Adlerfelsen

Montag bis Sonntag    10:00 bis 17:00 Uhr 
Tel. 0172 7536970, www.wurzelrudi.de

n Allwetterbobbahn 
www.wurzelrudi.de

n Badegärten
Am Bühl 3, Eibenstock
Tel. 037752 5070,www.badegaerten.de

n Kulturzentrum „Glück auf!“
Otto-Findeisen-Straße 1,
Eibenstock, Tel. 037752 802616
E-Mail: info@kulturzentrum-eibenstock.de
Sprechzeiten: 
nach Vereinbarung (bitte auf AB sprechen)
www.kulturzentrum-eibenstock.de

n Eibenstocker Tisch
Otto-Findeisen-Str. 3a
Öffnungszeiten (nicht an Feiertagen)
Dienstag        14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
                     (mit Kaffee und Kuchen)
Donnerstag    14:00 Uhr bis 14:30 Uhr 
                      (nur Lebensmittelausgabe)

n Kleiderkammer Eibenstock
Karlsbader Straße 14 (Vereinshaus), 
Tel. 037752 558174 
Montag          10:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch       14:00 bis 16:00 Uhr 

n Möbelbörse Eibenstock (Kunsthof)

Ludwig-Jahn-Str. 12, 08309 Eibenstock
Tel: 0176 966 344 97, Mo und Fr 14:00 bis 17:00 Uhr

n Energieberatung der Verbraucherzentrale Sachsen
immer am 1. Montag des Mo-
nats findet von 16:30 bis 18:00
Uhr eine telefonische Energiebe-
ratung für Eibenstock statt. Terminvergabe unter Tel
0800-809 802 400 (kostenfrei), 03744-219641 (VZS
Auerbach) oder 037467-20135 (Energieberater)

Änderungen vorbehalten!

Bürgerservice

Blauenthal, Neidhardtsthal, Sosa, Wolfsgrün und
Sondertour B (Zimmersacher)
Mittwoch, 08.04.2026 
(Feiertagsbedingte Änderung) 
Eibenstock, Großwohnanlagen
(Funckstraße, Norma)
Freitag, 20.03.2026

n Biotonne
Eibenstock und alle Ortsteile 
Dezember bis März 14-tägig
Freitag, 13.03.2026 und 27.03.2026

n Gelber Sack/Gelbe Tonne
Eibenstock, Blauenthal, Neidhardtsthal, Wolfsgrün
Freitag, 20.03.2026
Carlsfeld, Wildenthal, Sosa 
Donnerstag, 26.03.2026

n Wertstoffhof Eibenstock
Schneeberger Straße 23, Tel.: 0160 97242073
Dienstag         14:00 bis 18:00 Uhr,  
Donnerstag     08:00 bis 12:00 Uhr 
Samstag          08:00 bis 12:00 Uhr

Die Stadt Eibenstock übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit. Es gelten die Entsorgungstermine des
Zweckverbands Abfallwirtschaft Südwestsachsen un-
ter www.za-sws-de. Änderungen vorbehalten.

n Wichtige Rufnummern

n Rettungsleitstelle: Notruf 112
0371 19222, Fax: 0371 215764

n Stadtverwaltung Eibenstock:
037752 57-0

n LRA Erzgebirgskreis: 03733 830
n Polizei Eibenstock:

037752 559380, Fax: 037752 5593818
n Bürgerpolizistin Katja Hartmann, 

Bürgerpolizist Lutz Schüler
037752-559380 
Sprechstunde: jeden 1. Dienstag im Monat von
16:00 bis 18:00 Uhr, Polizeidienststelle Schön-
heider Str. 4, Eibenstock

n Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge:
0371 3870

n Gasversorgung:
0371 414755 o. 451444

n Erdgasversorgung, Störung:
0800 1111 489 20

n Energieversorgung, Störung:
01802 040506

n Mitnetz-Strom: 0800 2 305070
n Wasser/Abwasser:

Wasserwerke Westerzgebirge 
03774 1440

n Landestalsperrenverwaltung 
Betrieb Zwickauer Mulde/Obere Weiße Elster
037752 5020 
(außerhalb der Arbeitszeit) 037752 6297

n Eltstörungen in Eibenstock inkl. Ortsteile 
(außer Sosa) 

n Stadtwerke Schneeberg GmbH
03772 3502-0
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n Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Sosa 

Pfarrplatz 7, 08309 Eibenstock OT Sosa
Telefon: 037752 8296, Fax: 037752 559860
E-Mail: kg.sosa@evlks.de, www.kirche-sosa.de

Sonntag, 15.03.2026
09:30 Uhr Gottesdienst einmal anders und

mit Kindern
Sonntag, 22.03.2026
09:30 Uhr Gottesdienst mit Kindern und

Taufgedächtnis
Zur Bibelstunde:
freitags, jeweils 19:30 Uhr 

n Landeskirchliche 
Gemeinschaft Sosa

Frölichweg 3, 08309 Eibenstock OT Sosa
Telefon: 037752 55767

Sonntag, 15.03.2026
15:00 Uhr       Familiengottesdienst 
Sonntag, 22.03.2026
19:30 Uhr       Gottesdienst  
Montag, 23.03.2026
19:30 Uhr       Frauenstunde
dienstags  
19:30 Uhr       Jugendstunde 
mittwochs 
19:30 Uhr       Bibelstunde 

n Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde Sosa
(Baptisten)

Hauptstraße 60, 08309 Eibenstock OT Sosa
Telefon: 037752 8164, www. efg-sosa.de
E-Mail: renate-ck@gmx.de

n Wir laden herzlich ein: 
Sonntag, 15.03.2026
09:30 Uhr     Gottesdienst
Sonntag, 22.03.2026
09:30 Uhr     Gottesdienst mit Schubladenchor
Donnerstag, 26.03.2026
16:00 Uhr     Bibelstunde  

n Evangelisch-Lutherische 
Freikirche Sosa 
(Bethlehemskirche) 

Am Hänelberg 2, 08309 Eibenstock OT Sosa,
Telefon: 037605 4211

n Wir laden herzlich ein: 
Sonntag, 15.03.2026
11:00 Uhr     Gottesdienst mit Christenlehre
Dienstag, 17.03.2026
19:00 Uhr     Passionsandacht

n Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Eibenstock – Carlsfeld

Schönheider Straße 11, 08309 Eibenstock
Telefon: 037752 3096, Fax: 037752 53371
www.kirche-eibenstock.de
Öffnungszeiten Pfarramt: 
Dienstag         13:00 bis 15:00 Uhr
Donnerstag     10:00 bis 12:00 Uhr 

15. März – Lätare
Eibenstock      
08:30 Uhr       Sakramentsgottesdienst 
                      im Gemeindehaus
Blauenthal      
09:00 Uhr       Gottesdienst/LKG
Carlsfeld         
10:15 Uhr       Predigtgottesdienst mit Heili-

gem Abendmahl im Anschluss
in der Meth. Kapelle

22. März – Judika
Blauenthal      
09:00 Uhr       Gottesdienst/LKG
Eibenstock      
10:00 Uhr       Gottesdienst mit Einsegnung

von Diakonin Antonia Seidel
als Prädikantin im Gemeinde-
haus, gleichzeitig Kindergot-
tesdienst

Carlsfeld         
10:15 Uhr       Predigtgottesdienst 
                      in der Meth. Kapelle

n Evangelisch-methodistische 
Kirche Eibenstock

Kontakt: Pastorin Heidrun Hertig
Telefon: 03771 217614
Gemeinde Eibenstock – Winklerstraße 9 b
Gemeinde Carlsfeld – Talsperrenstraße

n Gemeinde Eibenstock
Sonntag, 15. März 
09:00 Uhr       Gottesdienst zur Vorbereitung

der Einsegnung 
Sonntag, 22. März 
09:00 Uhr       Gottesdienst 
Mittwoch, 25. März
14:30 Uhr       Nachmittag für Senioren   

n Gemeinde Carlsfeld
Sonntag, 15. März 
10:15 Uhr Gottesdienst 
Sonntag, 22. März 
10:15 Uhr Gottesdienst 

Wir laden alle herzlich ein! 
Ihre Pastorin Heidrun Hertig

n Neuapostolische Kirche 
Eibenstock

Gemeindevorsteher Rico Unger
Telefon: 037752 55901
Gartenstraße 6, 08309 Eibenstock
E-Mail: eibenstock@nak-nordost.de

Wir laden herzlich zu unseren Gottesdiensten
ein!
mittwochs      19:30 Uhr
sonntags        10:00 Uhr
jeden 2. Mittwoch im Monat 
16:30 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim 
                      „Tanneneck“ Neidhardstal

n Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Elim Eibenstock 

Kulturzentrum „Glück auf!“
Otto-Findeisen-Str. 1, 08309 Eibenstock, 
Telefon: 037462 177880 

Jeden Sonntag       
18:00 Uhr       Lobpreisabend 
Jeden Dienstag      
19:30 Uhr       Bibel- und Gebetsabend

n Herzfabrik
Kulturzentrum Eibenstock, 
Otto-Findeisen-Str.1, 08309 Eibenstock
Telefon/WhatsApp: 037468-688270, 
www.herzfabrik.de

Wir laden herzlich ein: 
Sonntag, 15.03.2026
10:30 Uhr       Gottesdienst 
                      24 Stunden – Die Verhaftung  

Kirchen

n Katholische Pfarrvikarie 
„St. Joseph“ Eibenstock 

Platz des Friedens 15, 08309 Eibenstock

donnerstags   09:00 Uhr
samstags        16:45 Uhr

Am letzten Donnerstag im Monat anschlie-
ßend Gemeindevormittag

Änderungen, die aktuellen Gottesdienste und
zusätzlichen Angebote entnehmen Sie bitte
unserer Homepage 
www.katholische-pfarrei-mariae-geburt.de

n Landeskirchliche 
Gemeinschaft Eibenstock

Gebetskreis, Sonntag, 15.03.
17:45 Uhr       Gemeindehaus
Gemeinschaftsstunde, Sonntag, 15.03.
18:30 Uhr       Gemeindehaus
Bibelstunde    
nach Absprache

Wir laden herzlich ein.
Ihr Pfarrer Tobias Liebscher
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Kirchen

„An(ge)dacht“ 
Gott ist näher als du denkst

Im Moment macht ein Blick in die Tageszeitung oder die Tages-
schau ziemlich ratlos. Unsere Welt ist sehr fragil. Was kommt da
noch alles auf uns zu? - fragen sich gerade viele Menschen.
Wieder wird die Inflation angeheizt. Besonders beim Tanken
merken wir es ...
Vielen Menschen machen diese immer wieder angefeuerten
Zukunftsängste schwer zu schaffen. Sie fühlen sich hilflos dem
Ganzen ausgeliefert. Psychische Erkrankungen nehmen zu.
Ich glaube, wir können das alleine gar nicht alles überschauen,
geschweige denn bewältigen.  Doch müssen wir das wirklich?
Ich meine, alleine damit klarkommen?
Nein!
Zum einen hilft es wirklich, wenn ich Freunde habe, die nicht
mit mir über die Politik  diskutieren, sondern denen ich erzählen
kann, wie es mir wirklich geht. Das tut gut. Sie hören zu und
verstehen mich, aber ändern können sie in der Regel nichts.
Es gibt aber auch noch eine andere Dimension. Mir persönlich
hilft es sehr, wenn ich mein Herz bei  Gott ausschütten kann.
Das ist für mich ein riesiger Schatz. ER, der mich geschaffen und
ins Leben gerufen hat, liebt mich unfassbar tief und will, dass es
mir gut geht. Mit IHM kann ich wirklich über alles reden und je-
des Gebet verändert etwas. Manchmal an den Umständen, im-
mer aber an mir, an meiner Sicht auf die Dinge. Es entlastet
mich. Ich weiß, Gott behält den Überblick, auch wenn ich ihn
nicht mehr habe.
Vor ein paar Tagen war ich an einem Ort, wo rund um die Uhr,
also 24 Stunden am Tag gebetet wird. Im Gebetshaus in Augs-
burg. Seit 2011 bricht die Gebetskette dort nicht ab. Schon die-
ser Fakt ist beeindruckend: 15 Jahre lang unablässig beten. Wie
geht das?
Ich staune darüber, wie es möglich ist, dass es so viele verschie-
dene Leute gibt - und darunter besonders viele junge Men-
schen - die hier mitmachen. Immer ist jemand da, der weiter be-
tet. Es gibt leise Musik dazu, die zur Ehre Gottes gesungen oder
gespielt wird. Jede Stunde ist gefüllt, auch in den Nächten.
Schon, wenn man dieses Haus betritt, spürt man die besondere
Atmosphäre. Es ist ein Ort des Friedens und der inneren Ruhe.
Im Gebetsraum setzte ich mich einfach hin und konnte da sein.
Nahe an Gottes gutem Vaterherz. Gebet ist soviel mehr als nur
die Aneinanderreihung von Bitten, das wurde mir wieder ein-
mal deutlich. Gebet ist wie ein Raum, in den ich eintrete, um in
die Gegenwart Jesu einzutauchen, die deutlich spürbar war.
Das hat mich innerlich sehr gestärkt und erquickt. Meine Seele
wurde ermutigt, einfach nur dadurch, dass ich dort war.

Im neuen Adonia-Musical „Treffpunkt BRUNNEN“ heißt es in
einem Lied:

„Gott ist näher, als du denkst, dir näher, als du fühlst.
Er ist schon auf dem Weg zu dir. Gott ist näher.
Auch wenn du’s nicht siehst: Er sieht dich.
Er sieht deinen großen Schmerz und er zieht dich an sein Herz.
Alles, was du gerade fühlst, fühlt er mit dir.
Deine Fragen hält er aus und dein Unvermögen auch.
Doch er lässt dich nicht da stehn. Er hilft dir raus.“

Ja, genau das trifft es genau. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das
auch für ihr Leben ergreifen können. Gottes Nähe tut gut! Auch

in schwierigen Zeiten haben wir den besten Freund und Helfer
an unserer Seite, den es gibt: Jesus Christus.

Ihre Pastorin Heidrun Hertig
Pastorin der Evangelisch-methodistischen Kirche in Eibenstock
und Carlsfeld

P.S. Lassen Sie sich das neue Adonia-Musical „Treffpunkt
BRUNNEN“ nicht entgehen. Es lohnt sich. Am 10.04. ist es
19.30 Uhr live in der Stadtkirche Eibenstock zu erleben.

Ostern – ein besonderes wichtiges Fest für uns Christen, da es uns zu-
ruft: „Jesus lebt – er ist da!“ Ostern – ein besonderes Fest auch für Kin-
der. Doch worum geht es an Ostern eigentlich wirklich? Wie genau
war das damals eigentlich mit Jesus, seinem Einzug in Jerusalem, dem
letzten Abendmahl, seiner Gefangennahme und Kreuzigung? Und was
bedeutet eigentlich „Auferstehung“?
All diesen Fragen möchte der kinder- und familienfreundlich gestaltete
Kreuzweg nachgehen. In der Zeit vom 30.03.2026 bis zum
04.04.2026, wird es, wie im vergangenen Jahr, die Möglichkeit geben,
in der Stadtkirche einen Kreuzweg für sich allein oder mit Kindern in
der Familie zu begehen.
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